28. JUNI 1984 - GESETZBUCH ÜBER DIE BELGISCHE STAATSANGEHÖRIGKEIT


(Belgisches Staatsblatt vom 16. Januar 1997)


Konsolidierung


Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:

- das Gesetz vom 22. Mai 1991 zur Billigung folgender internationaler Akte: 
1. Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern, abgeschlossen am 6. Mai 1963 in Straßburg,
2. Protokoll zur Abänderung des Übereinkommens über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern, abgeschlossen am 24. November 1977 in Straßburg,
3. Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern, abgeschlossen am 24. November 1977 in Straßburg (Belgisches Staatsblatt vom 16. Januar 1997),

- das Gesetz vom 13. Juni 1991 zur Abänderung des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit und der Artikel 569 und 628 des Gerichtsgesetzbuches (Belgisches Staatsblatt vom 16. Januar 1997),

- das Gesetz vom 6. August 1993 zur Abänderung des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit und der Gesetze über die Einbürgerung (Belgisches Staatsblatt vom 16. Januar 1997),

- das Gesetz vom 13. April 1995 zur Abänderung des Einbürgerungsverfahrens und des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit (Belgisches Staatsblatt vom 16. Januar 1997),

- das Gesetz vom 22. Dezember 1998 zur Abänderung des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit hinsichtlich des Einbürgerungsverfahrens (Belgisches Staatsblatt vom 15. Dezember 1999),

- das Gesetz vom 1. März 2000 zur Abänderung einiger Bestimmungen über die belgische Staatsangehörigkeit (Belgisches Staatsblatt vom 8. August 2000),

- Artikel 30 des Gesetzes vom 20. Juli 2006 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 15. Februar 2007),

- die Artikel 379 bis 389 des Gesetzes vom 27. Dezember 2006 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (I) (Belgisches Staatsblatt vom 1. Juni 2007),

- das Gesetz vom 4. Dezember 2012 zur Abänderung des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit im Hinblick auf eine migrationsneutrale Ausrichtung des Erwerbs der belgischen Staatsangehörigkeit (Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2013),

- das Gesetz vom 31. Dezember 2012 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen, insbesondere im Bereich der Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 24. Mai 2013),

- Artikel 207 des Gesetzes vom 17. März 2013 zur Reform der Regelungen in Sachen Handlungsunfähigkeit und zur Einführung eines neuen, die Menschenwürde wahrenden Schutzstatus (Belgisches Staatsblatt vom 28. November 2013),

- Artikel 261 des Gesetzes vom 30. Juli 2013 zur Schaffung eines Familien- und Jugendgerichts (Belgisches Staatsblatt vom 14. August 2014),

- die Artikel 119 bis 123 des Gesetzes vom 25. April 2014 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 12. Januar 2016),

- das Gesetz vom 20. Juli 2015 zur Verstärkung der Bekämpfung des Terrorismus (Belgisches Staatsblatt vom 19. Januar 2016),

- Artikel 94 des Gesetzes vom 6. Juli 2017 zur Vereinfachung, Harmonisierung, Informatisierung und Modernisierung von Bestimmungen im Bereich Zivilrecht und Zivilprozessrecht und im Notariatswesen und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 12. April 2019),

- die Artikel 91 bis 98, 117 Nr. 8 und 137 bis 153 des Gesetzes vom 18. Juni 2018 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Zivilrecht und von Bestimmungen zur Förderung alternativer Formen der Streitfalllösung (Belgisches Staatsblatt vom 22. Januar 2019 und 19. April 2019),

- die Artikel 45 bis 48 des Gesetzes vom 6. Dezember 2022 für eine humanere, schnellere und strengere Justiz IIbis (Belgisches Staatsblatt vom 22. März 2024),

- das Gesetz vom 13. September 2023 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Modernisierung des Personenstands (Belgisches Staatsblatt vom 20. Februar 2025),

- die Artikel 74 und 75 des Gesetzes vom 19. Dezember 2023 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Zivilsachen und Gerichtsangelegenheiten (Belgisches Staatsblatt vom 1. April 2025),

- die Artikel 49 bis 51 des Gesetzes vom 18. Januar 2024 für eine humanere, schnellere und strengere Justiz III (Belgisches Staatsblatt vom 26. Juni 2025),

- das Gesetz vom 28. März 2024 zur Festlegung von Bestimmungen im Bereich Digitalisierung der Justiz und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen Ibis (Belgisches Staatsblatt vom 14. August 2025),

- das Gesetz vom 15. Mai 2024 zur Abänderung des Gesetzbuches über die belgische Staatsange-hörigkeit hinsichtlich des Erwerbs der belgischen Staatsangehörigkeit durch Ehepartner von belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretern (Belgisches Staatsblatt vom 19. September 2024).

Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.




28. JUNI 1984 - GESETZBUCH ÜBER DIE BELGISCHE STAATSANGEHÖRIGKEIT


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - [§ 1] - Im vorliegenden Gesetzbuch wird die Erlangung der Staatsangehörigkeit Erwerb oder Zuerkennung genannt, je nachdem, ob sie von einer freiwilligen Handlung des Betreffenden im Hinblick auf diese Erlangung abhängt oder nicht.

[§ 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes [sic, zu lesen ist: Gesetzbuches] ist beziehungsweise sind zu verstehen unter:

1. Hauptwohnort: der Ort der Eintragung im Bevölkerungsregister, Fremdenregister oder Warteregister,

2. Ausländergesetz: das Gesetz vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern,

3. Regularisierungsgesetz: das Gesetz vom 22. Dezember 1999 über die Regularisierung des Aufenthalts bestimmter Kategorien von Ausländern, die sich auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufhalten,

4. schwerwiegenden persönlichen Fakten: insbesondere folgende Sachverhalte:

a) sich [in den Artikeln 23, 23/1 oder 23/2] erwähnten Fälle befinden,

b) Anhänger einer Bewegung oder Organisation sein, die von der Staatssicherheit als gefährlich eingestuft ist,

c) Unmöglichkeit, Identität oder Hauptwohnort zu kontrollieren oder die Identität zu garantieren,

d) dem Antragsteller von einem Richter auferlegte formell rechtskräftige endgültige Strafe aufgrund irgendeiner Form der Steuerhinterziehung oder des Sozialbetrugs,

5. Nachweis über die Kenntnis einer der drei Landessprachen: die Kenntnis einer der drei Landessprachen auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Dieser Nachweis ist anhand der Beweismittel zu erbringen, die in einem im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass bestimmt werden[. Für Analphabeten im Sinne des vorliegenden Gesetzbuches ist nur der Nachweis einer mündlichen Kenntnis auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen erforderlich],

6. Werktag: der Werktag wie in Artikel 53 des Gerichtsgesetzbuches bestimmt,

7. Arbeitstag: Arbeitstage und mit Arbeitstagen gleichgesetzte Tage im Sinne der Artikel 37 und 38 des Königlichen Erlasses vom 25. November 1991 zur Regelung der Arbeitslosigkeit; im Ausland geleistete Arbeit und im Ausland gleichgesetzte Tage werden dabei nicht berücksichtigt. Hat ein Ausländer während des fünfjährigen Bezugszeitraums einerseits als Lohnempfänger und/oder im öffentlichen Dienst ernannter statutarischer Bediensteter und andererseits als hauptberuflicher Selbständiger gearbeitet, wird jedes in der Eigenschaft als hauptberuflicher Selbständiger geleistete Quartal für achtundsiebzig Arbeitstage angerechnet. In Stunden ausgedrückte Teilzeitarbeit wird gemäß der Formel angerechnet, die in Anwendung des Königlichen Erlasses vom 25. November 1991 zur Regelung der Arbeitslosigkeit und seiner Ministeriellen Ausführungserlasse benutzt wird,

8. Sozialbetrug: Verstöße gegen die sozialen Rechtsvorschriften,

9. Steuerhinterziehung: Verstöße gegen die Steuergesetzbücher oder ihre Ausführungserlasse, die in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht zu schaden begangen werden,

[10. Analphabet: Person, die die erforderlichen mündlichen Sprachkenntnisse besitzt, aber nicht über die sprachlichen Grundkompetenzen und -kenntnisse verfügt, wodurch sie die schriftlichen Kenntnisse, die dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen, nicht erwerben kann, selbst wenn sie an der zu diesem Zweck von der zuständigen Gemeinschaftsbehörde organisierten Ausbildung teilnimmt. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen wird von der zuständigen Gemeinschaftsbehörde bescheinigt.]

Die in Nr. 4 erwähnte Liste der schwerwiegenden persönlichen Fakten kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass vom König ergänzt werden.]

[Art. 1 § 1 nummeriert durch Art. 2 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); § 2 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); § 2 Abs. 1 Nr. 4 einziger Absatz Buchstabe a) abgeändert durch Art. 4 des G. vom 20. Juli 2015 (B.S. vom 5. August 2015); § 2 Abs. 1 Nr. 5 abgeändert durch Art. 122 Nr. 1 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024); § 2 Abs. 1 Nr. 10 eingefügt durch Art. 122 Nr. 2 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024); siehe auch Entscheid Nr. 96/2024 des Verfassungsgerichtshofes vom 19. September 2024 (B.S. vom 17. Oktober 2024)]


Art. 2 - Zuerkennung, Erwerb, Verlust oder Wiedererlangung der belgischen Staatsangehörigkeit wirken sich, aus welchem Grunde sie auch erfolgen, nur auf die Zukunft aus.


Art. 3 - Die Abstammung ist hinsichtlich der belgischen Staatsangehörigkeit nur dann von Rechts wegen wirksam, wenn sie festgestellt wird, bevor das Kind achtzehn Jahre alt ist oder vor diesem Alter für mündig erklärt wird.


Art. 4 - Der Beweis der belgischen Staatsangehörigkeit wird erbracht, indem nachgewiesen wird, dass die durch das belgische Gesetz auferlegten Bedingungen und Formalitäten erfüllt sind.

Beruht die belgische Staatsangehörigkeit jedoch nur auf der Abstammung oder Adoption, so gilt sie außer bei Beweis des Gegenteils als nachgewiesen, wenn die Person, von der der Betreffende die Staatsangehörigkeit zu haben behauptet, ununterbrochen den Stand eines Belgiers besessen hat.

Der Besitz des Standes eines Belgiers wird erworben durch die Ausübung der Rechte, die ausschließlich Belgiern zuerkannt werden.


Art. 5 - [§ 1 - [Der Betreffende, dem es unmöglich ist, sich im Rahmen der Verfahren zur Erlangung der belgischen Staatsangehörigkeit eine Geburtsurkunde zu verschaffen, kann die Geburtsurkunde wie folgt ersetzen:

	1. wenn seine Geburtsurkunde in einem Land erstellt wurde, für das es zulässig ist, sich auf die Unmöglichkeit beziehungsweise große Schwierigkeit zu berufen, die betreffende Personenstandsurkunde zu erhalten:

	a) entweder ein gleichwertiges Dokument, das von den diplomatischen oder konsularischen Behörden seines Geburtslandes ausgestellt wird,

	b) oder bei Unmöglichkeit beziehungsweise großen Schwierigkeiten, sich das betreffende Dokument zu verschaffen: eine Offenkundigkeitsurkunde, die vom Friedensrichter seines Hauptwohnortes ausgestellt wird,

	2. wenn seine Geburtsurkunde nicht in einem Land erstellt wurde, für das es zulässig ist, sich auf die Unmöglichkeit beziehungsweise große Schwierigkeit zu berufen, die betreffende Personenstandsurkunde zu erhalten: eine Offenkundigkeitsurkunde, die vom Friedensrichter seines Hauptwohnortes ausgestellt wird.

Der König bestimmt auf Vorschlag des Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten durch einen im Ministerrat beratenen Erlass eine Liste von Ländern, für die es zulässig ist, sich auf die in Absatz 1 Nr. 1 erwähnte Unmöglichkeit beziehungsweise große Schwierigkeit zu berufen.]

§ 2 - Die Offenkundigkeitsurkunde enthält die Erklärung zweier verwandter oder nicht verwandter Zeugen männlichen oder weiblichen Geschlechts über die Vornamen, den Namen, den Beruf und den Wohnsitz des Betreffenden und die seiner Eltern, sofern diese bekannt sind; den Ort und, soweit möglich, den Zeitpunkt seiner Geburt und die Gründe, die ihn hindern, die Geburtsurkunde vorzulegen. Die Zeugen unterzeichnen die Offenkundigkeitsurkunde mit dem Friedensrichter; sind darunter Personen, die nicht imstande sind zu unterzeichnen oder nicht unterzeichnen können, wird dies vermerkt.

§ 3 - Die Offenkundigkeitsurkunde wird [dem Familiengericht] des Amtsbereiches vorgelegt. Nach Anhörung des Prokurators des Königs gewährt oder verweigert das Gericht die Homologierung, je nachdem ob es die Erklärungen der Zeugen und die Gründe, weshalb die Geburtsurkunde nicht vorgelegt werden kann, für hinreichend oder unzureichend befindet.

§ 4 - Ist es dem Betreffenden unmöglich, sich diese Offenkundigkeitsurkunde zu verschaffen, kann die Urkunde durch eine beeidigte Erklärung des Betreffenden selbst ersetzt werden, sofern das Gericht es auf Antrag hin und nach Anhörung der Staatsanwaltschaft erlaubt.]

[§ 5 ­ Jeder, der bereits eine Offenkundigkeitsurkunde erhalten hat oder dem das Gericht bereits die Erlaubnis erteilt hat, eine beeidigte Erklärung abzugeben, und der nachweist, dass es ihm immer noch nicht möglich ist, die Geburtsurkunde vorzulegen, kann diese durch die Offenkundigkeitsurkunde oder die Erlaubnis ersetzen, sofern die Richtigkeit der darin enthaltenen Daten nicht widerlegt wird.

Die homologierte Offenkundigkeitsurkunde oder die Erlaubnis zur Abgabe einer beeidigten Erklärung wird als Anlage in die DPSU aufgenommen.]

[Art. 5 aufgehoben durch Art. 1 des G. vom 6. August 1993 (B.S. vom 23. September 1993) und wieder aufgenommen durch Art. 2 des G. vom 1. März 2000 (B.S. vom 6. April 2000); § 1 ersetzt durch Art. 137 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 3 abgeändert durch Art. 261 des G. vom 30. Juli 2013 (B.S. vom 27. September 2013); § 5 eingefügt durch Art. 77 des G. vom 13. September 2023 (B.S. vom 2. Oktober 2023)]


Art. 6 - Jede Rechtshandlung bezüglich der Zuerkennung, des Erwerbs, der Beibehaltung, des Verlustes oder der Wiedererlangung der belgischen Staatsangehörigkeit kann aufgrund einer authentischen Sondervollmacht vorgenommen werden.


Art. 7 - Personen, die wegen Geistesschwäche handlungsunfähig sind, werden durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten, um Rechtshandlungen in Sachen Staatsangehörigkeit vorzunehmen.

	Personen, denen ein [Betreuer] zugewiesen worden ist, können durch letzteren vertreten werden.

[Art. 7 Abs. 2 abgeändert durch Art. 207 des G. vom 17. März 2013 (B.S. vom 14. Juni 2013)]


[bookmark: _Hlk182493503][Art. 7bis - [§ 1 - Für die Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzbuches hinsichtlich des Erwerbs oder der Wiedererlangung der belgischen Staatsangehörigkeit muss der Ausländer seinen Hauptwohnort in Belgien auf der Grundlage eines legalen Aufenthalts festgelegt haben, dies sowohl zum Zeitpunkt der Einreichung seines Antrags beziehungsweise seiner Erklärung als auch während des unmittelbar vorhergehenden Zeitraums. Sowohl der legale Aufenthalt als auch der Hauptwohnort müssen ununterbrochen sein.

	§ 2 - Unter legalem Aufenthalt ist zu verstehen:

	1. hinsichtlich des Zeitpunkts der Einreichung des Antrags oder der Erklärung: aufgrund des Ausländergesetzes ist es dem Antragsteller gestattet oder erlaubt, sich für unbegrenzte Dauer im Königreich aufzuhalten oder sich dort niederzulassen,

	2. hinsichtlich des vorhergehenden Zeitraums: aufgrund des Ausländergesetzes oder des Regularisierungsgesetzes ist es dem Antragsteller gestattet oder erlaubt, sich länger als drei Monate im Königreich aufzuhalten oder sich dort niederzulassen.

	[Für Bürger der Europäischen Union und ihre Familienmitglieder wie erwähnt in Artikel 40bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern wird der Zeitraum zwischen dem Tag der Einreichung ihres Antrags und dem Tag, an dem ihnen dieses Aufenthaltsrecht zuerkannt wird, mit einem erlaubten Aufenthalt im Sinne von § 2 Nr. 2 gleichgesetzt.

	Für Flüchtlinge, die gemäß dem am 28. Juli 1951 in Genf unterschriebenen Internationalen Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt worden sind, wird der Zeitraum zwischen dem Tag der Einreichung ihres Antrags auf internationalen Schutz und dem Tag, an dem ihnen der zuständige Minister die Rechtsstellung als Flüchtling zuerkennt, mit einem erlaubten Aufenthalt im Sinne von § 2 Nr. 2 gleichgesetzt.]

	[Für Ehepartner von Bediensteten der Laufbahn des Außendienstes und der konsularischen Laufbahn, die einer diplomatischen Mission oder berufskonsularischen Vertretung zugewiesen sind, und mutatis mutandis für Ehepartner von Vertretern der Gemeinschaften und Regionen im Ausland werden die Zeiträume, die im Rahmen der laufbahnspezifischen Zuweisungen ihres Ehepartners im Ausland verbracht wurden und auf die in demselben Rahmen auf belgischem Staatsgebiet verbrachte Zeiträume folgen oder diesen unmittelbar vorausgehen, mit dem legalen Aufenthalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 gleichgesetzt. Der König bestimmt auf Vorschlag des Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten, welche Dokumente erforderlich sind, um nachzuweisen, dass der Auslandsaufenthalt des Antragstellers tatsächlich durch die laufbahnspezifischen Zuweisungen seines Ehepartners erforderlich war]

	Der König bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Dokumente, die als Nachweis eines in Absatz 1 erwähnten Aufenthalts berücksichtigt werden.

	§ 3 - In den durch vorliegendes Gesetzbuch vorgesehenen Fällen wird der ununterbrochene Charakter des in § 2 erwähnten Aufenthalts nicht durch zeitweilige Abwesenheiten von maximal sechs Monaten beeinträchtigt, sofern diese Abwesenheiten insgesamt ein Fünftel der durch vorliegendes Gesetzbuch im Rahmen des Erwerbs der Staatsangehörigkeit verlangten Zeiträume nicht übersteigen.]]

[Art. 7bis eingefügt durch Art. 379 des G. vom 27. Dezember 2006 (I) (B.S. vom 28. Dezember 2006) und ersetzt durch Art. 4 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); § 2 neue Absätze 2 und 3 eingefügt durch Art. 138 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 2 neuer Absatz 4 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 15. Mai 2024 (B.S. vom 12. Juni 2024)]


[Art. 7ter - In den Fällen, in denen die Abstammung von einem belgischen Elternteil nicht mehr länger feststeht, wird die belgische Staatsangehörigkeit des Kindes nicht von Rechts wegen entzogen, wenn in dem Urteil, durch das über das Unwirksamwerden der Abstammung befunden wird, das Weiterbestehen der belgischen Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 334quater des früheren Zivilgesetzbuches beschlossen wurde.

Wird die belgische Staatsangehörigkeit entzogen, notifiziert der zuständige Standesbeamte dem Betreffenden oder seinem gesetzlichen Vertreter diesen Entzug unverzüglich per Einschreibesendung.

	Sofern nicht bereits ein Gericht über das Weiterbestehen der belgischen Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 334quater des früheren Zivilgesetzbuches befunden hat, wird in der Notifizierung angegeben, dass gegen diesen Entzug binnen fünfzehn Tagen ab dieser Notifizierung beim Familiengericht Beschwerde eingelegt werden kann.]

[Art. 7ter eingefügt durch Art. 166 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024)]



KAPITEL 2 - Zuerkennung der belgischen Staatsangehörigkeit


Abschnitt 1 - Zuerkennung der belgischen Staatsangehörigkeit aufgrund 
der Staatsangehörigkeit des Vaters oder der Mutter


Art. 8 - § 1 - Belgier sind:

1. das in Belgien geborene Kind eines belgischen Elternteils,

2. das im Ausland geborene Kind:

a) eines belgischen Elternteils, der in Belgien oder in Gebieten unter belgischer Souveränität oder belgischer Verwaltung geboren ist,

b) eines belgischen Elternteils, der innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab der Geburt eine Erklärung abgegeben hat, in der er für sein Kind die Zuerkennung der belgischen Staatsangehörigkeit verlangt,

c) eines belgischen Elternteils, unter der Bedingung, dass das Kind keine andere Staatsangehörigkeit besitzt oder beibehält, bis es achtzehn Jahre alt ist oder vor diesem Alter für mündig erklärt wird.

[Die in Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b) erwähnte Erklärung wird abgegeben und auf ihrer Grundlage wird gemäß Artikel 22 § 4 eine Staatsangehörigkeitsurkunde erstellt.]

[Die Erklärung ist ab der Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde wirksam.]

Derjenige, dem die belgische Staatsangehörigkeit aufgrund von Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe c) zuerkannt worden ist, behält diese Staatsangehörigkeit bei, solange nicht bewiesen wird, bevor er achtzehn Jahre alt ist oder vor diesem Alter für mündig erklärt wird, dass er eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt.

§ 2 - Für die Anwendung von § 1 muss der Elternteil die belgische Staatsangehörigkeit am Tag der Geburt des Kindes oder, wenn er vor der Geburt verstorben ist, am Tag seines Todes besitzen.

§ 3 - Wird die Abstammung einem belgischen Elternteil gegenüber nach dem Urteil oder Entscheid zur Homologierung oder Verkündung der Adoption festgestellt, so wird dem Kind die belgische Staatsangehörigkeit nur dann aufgrund dieser Abstammung zuerkannt, wenn sie gegenüber dem Adoptivelternteil oder dessen Ehepartner festgestellt wird.

§ 4 - Die Person, der die belgische Staatsangehörigkeit ihres Elternteils zuerkannt worden ist, behält diese Staatsangehörigkeit bei, wenn die Abstammung nicht mehr länger feststeht, nachdem sie achtzehn Jahre alt geworden oder vor diesem Alter für mündig erklärt worden ist. Steht die Abstammung nicht mehr länger fest, bevor sie achtzehn Jahre alt ist oder vor diesem Alter für mündig erklärt wird, können die Rechtsgeschäfte, die abgeschlossen worden sind, als die Abstammung noch feststand, und deren Gültigkeit vom Besitz der belgischen Staatsangehörigkeit abhängt, nicht aus dem einzigen Grund angefochten werden, dass der Betreffende diese Staatsangehörigkeit nicht besaß. Das gilt auch für die vor diesem Tag erworbenen Rechte.

[Art. 8 § 1 Abs. 2 ersetzt durch Art. 91 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 91 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]


Abschnitt 2 - Zuerkennung der belgischen Staatsangehörigkeit aufgrund der Adoption


Art. 9 - [§ 1] - Das Kind, das am Tag seiner Adoption noch nicht achtzehn Jahre alt ist oder nicht für mündig erklärt worden ist, wird Belgier am Tag, an dem die Adoption wirksam wird:

1. wenn es in Belgien geboren ist und von einem Belgier adoptiert wird,

2. wenn es im Ausland geboren ist und adoptiert wird:

a) von einem Belgier, der in Belgien oder in Gebieten unter belgischer Souveränität oder belgischer Verwaltung geboren ist,

b) von einem Belgier, der innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab dem Tag, an dem die Adoption wirksam wird, eine Erklärung abgegeben hat, in der er für sein Adoptivkind, das noch nicht achtzehn Jahre alt ist oder vor diesem Alter nicht für mündig erklärt worden ist, die Zuerkennung der belgischen Staatsangehörigkeit verlangt,

c) von einem Belgier, vorausgesetzt, das Kind besitzt keine andere Staatsangehörigkeit.

[Die in Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b) erwähnte Erklärung wird abgegeben und auf ihrer Grundlage wird gemäß Artikel 22 § 4 eine Staatsangehörigkeitsurkunde erstellt.]

Das Kind, dem die belgische Staatsangehörigkeit aufgrund von Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe c) zuerkannt worden ist, behält diese Staatsangehörigkeit bei, solange nicht bewiesen wird, bevor es achtzehn Jahre alt ist oder vor diesem Alter für mündig erklärt wird, dass es eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt.

[§ 2 - Bei einer Revision der Adoption, wie in Artikel 351 des früheren Zivilgesetzbuches vorgesehen, oder einem Widerruf der Adoption, wie in den Artikeln 354-1 bis 354-3 des früheren Zivilgesetzbuches vorgesehen, behält der Adoptierte die belgische Staatsangehörigkeit.]

[Art. 9 § 1 (frühere Absatze 1 bis 3) nummeriert durch Art. 74 des G. vom 19. Dezember 2023 (B.S. vom 27. Dezember 2023); § 1 Abs. 2 ersetzt durch Art. 92 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 2 eingefügt durch Art. 74 des G. vom 19. Dezember 2023 (B.S. vom 27. Dezember 2023)]




Abschnitt 3 - Zuerkennung der belgischen Staatsangehörigkeit aufgrund der Geburt in Belgien [oder durch kollektive Folge einer Erwerbsurkunde]

[Überschrift von Abschnitt 3 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012)]


Art. 10 - [§ 1] - Belgier ist das Kind, das in Belgien geboren ist und zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem Alter von achtzehn Jahren oder vor der Mündigkeitserklärung vor diesem Alter [keine andere Staatsangehörigkeit besitzt].

[Absatz 1 ist jedoch nicht anwendbar, wenn das Kind eine andere Staatsangehörigkeit erlangen kann, wenn sein oder seine gesetzlichen Vertreter Verwaltungsschritte bei den diplomatischen oder konsularischen Behörden des Landes seiner Eltern oder eines seiner Elternteile unternehmen.]

[Der gesetzliche Vertreter des Kindes übermittelt dem Standesbeamten des Geburtsorts des Kindes alle zweckdienlichen Schriftstücke, über die er verfügt. Bei Zweifeln über die fehlende Staatsangehörigkeit des Kindes holt der Standesbeamte die Stellungnahme des Prokurators des Königs ein. In diesem Fall übermittelt er ihm eine Abschrift der Akte. Der Prokurator des Königs gibt binnen kurzer Frist die Stellungnahme ab.]

[§ 2] - Bis zum Beweis des Gegenteils wird vorausgesetzt, dass das neugeborene Kind, das in Belgien gefunden wird, in Belgien geboren ist.

[§ 3] - Das Kind, dem die belgische Staatsangehörigkeit aufgrund des vorliegenden Artikels zuerkannt worden ist, behält diese Staatsangehörigkeit bei, solange nicht bewiesen wird, bevor es achtzehn Jahre alt ist oder vor diesem Alter für mündig erklärt wird, dass es eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt.

[Art. 10 § 1 (frühere Absätze 1 und 2) nummeriert durch Art. 45 Nr. 1 des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 45 Nr. 2 des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022); § 1 Abs. 2 eingefügt durch Art. 380 des G. vom 27. Dezember 2006 (I) (B.S. vom 28. Dezember 2006); § 1 Abs. 3 eingefügt durch Art. 45 Nr. 3 des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022); § 2 (früherer Absatz 3) nummeriert durch Art. 45 Nr. 4 des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022); § 3 (früherer Absatz 4) nummeriert durch Art. 45 Nr. 5 des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022)]


Art. 11 - [[...] Folgende Kinder sind auf der Grundlage einer Geburt in Belgien Belgier:

1. ein in Belgien geborenes Kind, sofern mindestens ein Elternteil:

a) seinerseits in Belgien geboren ist

b) und im Laufe der letzten zehn Jahre vor der Geburt des Kindes fünf Jahre lang seinen Hauptwohnort in Belgien gehabt hat,

2. ein in Belgien geborenes, von einem Ausländer adoptiertes Kind, sofern der Adoptivelternteil:

a) seinerseits in Belgien geboren ist

b) und im Laufe der letzten zehn Jahre vor dem Tag, an dem die Adoption wirksam wird, fünf Jahre lang seinen Hauptwohnort in Belgien gehabt hat.

Wird die Abstammung gegenüber einem in Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Elternteil erst nach dem Urteil oder Entscheid zur Homologierung oder Verkündung der Adoption festgestellt, so wird dem Kind die belgische Staatsangehörigkeit nur zuerkannt, sofern die Abstammung gegenüber dem Adoptivelternteil oder dessen Ehepartner festgestellt wird.

Die Person, der die belgische Staatsangehörigkeit aufgrund von Absatz 1 Nr. 1 zuerkannt worden ist, behält diese Staatsangehörigkeit bei, wenn die Abstammung nicht mehr länger feststeht, nachdem sie achtzehn Jahre alt geworden oder für mündig erklärt worden ist. Steht die Abstammung nicht mehr länger fest, bevor sie achtzehn Jahre alt ist oder für mündig erklärt wird, können die Rechtsgeschäfte, die abgeschlossen worden sind, als die Abstammung noch feststand, und deren Gültigkeit vom Besitz der belgischen Staatsangehörigkeit abhängt, nicht aus dem einzigen Grund angefochten werden, dass der Betreffende diese Staatsangehörigkeit nicht besaß. Das gilt auch für die vor diesem Tag erworbenen Rechte.

Die aufgrund von Absatz 1 Nr. 2 zuerkannte belgische Staatsangehörigkeit gilt ab dem Tag, an dem die Adoption wirksam wird, außer wenn das Kind vor diesem Tag achtzehn Jahre alt geworden oder für mündig erklärt worden ist.

[...]]

[Art. 11 ersetzt durch Art. 6 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); frühere Unterteilung in Paragraphen aufgehoben durch Art. 139 Nr. 1 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); früherer Paragraph 2 aufgehoben durch Art. 139 Nr. 2 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]


[Art. 11bis - [§ 1 - Belgier ist infolge einer von den Eltern beziehungsweise Adoptiveltern abgegebenen Erklärung das in Belgien geborene Kind, das seit seiner Geburt seinen Hauptwohnort in Belgien hat, sofern die Eltern oder Adoptiveltern:

	a) eine Erklärung abgeben, bevor das Kind zwölf Jahre alt wird,

	b) während der letzten zehn Jahre vor der Erklärung ihren Hauptwohnort in Belgien gehabt haben

	c) und sofern mindestens einem von ihnen zum Zeitpunkt der Erklärung der Aufenthalt in Belgien für unbegrenzte Dauer gestattet oder erlaubt ist.

	§ 2 - Steht die Abstammung des Kindes beiden Elternteilen gegenüber fest, wird die in § 1 erwähnte Erklärung von beiden gemeinsam abgegeben. Ist das Kind von zwei Personen adoptiert worden, wird die Erklärung von beiden Adoptivelternteilen gemeinsam abgegeben.

	Die Erklärung eines Eltern- oder Adoptivelternteils genügt, wenn der andere Eltern- oder Adoptivelternteil:

	a) verstorben ist,

	b) außer Stande ist, seinen Willen zu äußern,

	c) für verschollen erklärt worden ist

	d) oder seinen Hauptwohnort nicht mehr in Belgien hat, sich jedoch mit der Zuerkennung der belgischen Staatsangehörigkeit einverstanden erklärt.

	Die Erklärung eines Eltern- oder Adoptivelternteils genügt ebenfalls, wenn:

	a) die Abstammung des Kindes nur einem seiner Elternteile gegenüber feststeht

	b) oder das Kind nur von einer Person adoptiert worden ist; ist der Adoptivelternteil jedoch der Ehepartner des Elternteils, wird die Erklärung von beiden abgegeben.

	§ 3 - Die Erklärung wird vor dem Standesbeamten des Hauptwohnortes des Kindes abgegeben.

	Ist die Schreibweise des Namens oder des Vornamens eines der Betreffenden im Bevölkerungsregister, im Fremdenregister, im Strafregister und/oder in den vorgelegten Dokumenten uneinheitlich, wird der Antrag ausgesetzt, bis die Schreibweise in allen Registern und Dokumenten vereinheitlicht worden ist.

	Hat einer der Betreffenden keinen Namen oder Vornamen, schlägt der Standesbeamte dem Eltern- oder Adoptivelternteil vor, kostenlos ein Verfahren [gemäß Buch I Titel 8/1 Kapitel 3 des Zivilgesetzbuches] einzuleiten; in diesem Fall wird der Antrag ausgesetzt, bis das Kind einen Namen und Vornamen hat.

	§ 4 - Der Standesbeamte überprüft die Vollständigkeit der Erklärung binnen dreißig Werktagen ab Abgabe der Erklärung.

	Ist eine Erklärung unvollständig, bietet der Standesbeamte dem oder den Erklärenden die Möglichkeit an, dem Versäumnis binnen zwei Monaten abzuhelfen. Der Standesbeamte gibt in einem vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass erstellten Formular an, welche Schriftstücke in der Erklärung fehlen.

	Ist von der Möglichkeit, dem Versäumnis abzuhelfen, nicht oder nur unzureichend Gebrauch gemacht worden, wird die Erklärung für unzulässig erklärt.

	Ist die Erklärung vollständig und zulässig, stellt der Standesbeamte eine Empfangsbestätigung aus entweder binnen fünfunddreißig Werktagen ab Abgabe der Erklärung, wenn die Erklärung sofort für vollständig erachtet worden ist, oder binnen fünfzehn Werktagen ab Ablauf der Frist, die dem oder den Erklärenden eingeräumt worden ist, um einem Versäumnis abzuhelfen.

	Wird eine Erklärung für unvollständig erachtet, wird dies per Einschreibesendung mitgeteilt binnen fünfunddreißig Werktagen ab Abgabe der Erklärung oder binnen fünfzehn Werktagen ab Ablauf der Frist, die dem oder den Erklärenden eingeräumt worden ist, um einem Versäumnis abzuhelfen.

	Ist die Empfangsbestätigung oder die Unvollständigkeit der Erklärung nicht fristgerecht notifiziert worden, gilt die Erklärung als vollständig. Gegen eine ausdrückliche Unzulässigkeitserklärung kann gemäß Artikel 14 § 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat eine Nichtigkeitsklage vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates eingelegt werden.

	Der König bestimmt auf Vorschlag des Ministers der Justiz durch einen im Ministerrat beratenen Erlass, welche Schriftstücke und Belege dem Antrag beigefügt werden müssen, um den Nachweis zu erbringen, dass die Bedingungen erfüllt sind und die Akte für vollständig erachtet worden ist wie in Absatz 1 vorgesehen.

	Spätestens fünf Werktage nach Ausstellung der Empfangsbestätigung übermittelt der Standesbeamte dem Prokurator des Königs beim Gericht Erster Instanz des Amtsbereiches zwecks Stellungnahme eine Kopie der gesamten Akte. Der Prokurator des Königs stellt unverzüglich eine Empfangsbestätigung aus.

	Gleichzeitig mit der Übermittlung einer Kopie der gesamten Akte an den Prokurator des Königs sendet der Standesbeamte eine weitere Kopie dem Ausländeramt zu.

	§ 5 - Innerhalb einer Frist von vier Monaten ab dem Datum der in § 4 erwähnten Empfangsbestätigung kann der Prokurator des Königs eine negative Stellungnahme in Bezug auf die Zuerkennung der belgischen Staatsangehörigkeit abgeben, wenn mit der Erklärung ein anderer Zweck verfolgt wird als das Interesse des Kindes, die belgische Staatsangehörigkeit zuerkannt zu bekommen, oder wenn Grundbedingungen, die er angeben muss, nicht erfüllt sind.

	Ist die in § 2 erwähnte Erklärung unter Verstoß gegen § 4 Absatz 8 im Laufe des letzten Monats der Frist verspätet übermittelt worden, wird diese Frist von Amts wegen um einen Monat ab Übermittlung der Akte an den Prokurator des Königs verlängert.

	[Ist der Prokurator des Königs der Ansicht, keine negative Stellungnahme abgeben zu müssen, übermittelt er dem Standesbeamten eine Bescheinigung darüber, dass er keine negative Stellungnahme abgibt. Gemäß Artikel 22 § 4 wird auf der Grundlage der Erklärung eine Staatsangehörigkeitsurkunde erstellt.

	Bei Ablauf der eventuell gemäß Absatz 2 verlängerten viermonatigen Frist und mangels negativer Stellungnahme beziehungsweise Übermittlung einer Bescheinigung darüber, dass keine negative Stellungnahme abgegeben wird, wird von Amts wegen gemäß Artikel 22 § 4 auf der Grundlage der Erklärung eine Staatsangehörigkeitsurkunde erstellt. In Ermangelung der in § 4 Absatz 8 erwähnten Übermittlung erfolgt die Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde jedoch nicht und der Standesbeamte setzt den oder die Erklärenden unmittelbar davon in Kenntnis.

	Der Standesbeamte notifiziert dem oder den Erklärenden die Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde.

	Die Erklärung ist ab der Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde wirksam.]

	§ 6 - Eine negative Stellungnahme des Prokurators des Königs muss mit Gründen versehen sein. Auf Betreiben des Prokurators des Königs wird sie dem Standesbeamten und per Einschreibesendung dem oder den Erklärenden notifiziert.

	§ 7 - [Der oder die Erklärenden können den Standesbeamten per Einschreiben auffordern, ihre Akte dem Familiengericht zu übermitteln innerhalb fünfzehn Tagen ab Empfang der in § 5 erwähnten negativen Stellungnahme oder der Mitteilung über die in § 5 Absatz 4 letzter Satz erwähnte Nichterstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde.

	Nachdem das Familiengericht den oder die Erklärenden vernommen oder vorgeladen hat, befindet es durch eine mit Gründen versehene Entscheidung über die Begründetheit der in § 5 Absatz 4 letzter Satz erwähnten Nichterstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde oder der in § 5 erwähnten negativen Stellungnahme.

	Die Entscheidung wird dem oder den Erklärenden und der Staatsanwaltschaft von der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz notifiziert. Der oder die Erklärenden und der Prokurator des Königs können innerhalb fünfzehn Tagen ab der Notifizierung durch eine an die Familienkammer des Appellationshofs gerichtete Antragschrift Berufung gegen die Entscheidung einlegen. Die Verlängerung der Fristen aufgrund der Gerichtsferien erfolgt gemäß Artikel 50 Absatz 2 des Gerichtsgesetzbuches.

	Die Familienkammer des Appellationshofs entscheidet, nachdem sie die Stellungnahme des Generalprokurators eingeholt und den oder die Erklärenden vernommen oder vorgeladen hat.

	Notifizierungen erfolgen per Gerichtsbrief. Notifizierungsfristen werden gemäß den Artikeln 52 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches berechnet.

	Der Greffier übermittelt dem zuständigen Standesbeamten unverzüglich über die DPSU die für die Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde erforderlichen Angaben der formell rechtskräftigen Entscheidung, durch die die negative Stellungnahme für unbegründet erklärt wird. Dieser erstellt gemäß Artikel 22 § 4 die Staatsangehörigkeitsurkunde.

	Die Erklärung ist ab der Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde wirksam.]

	§ 8 - In Ermangelung des in § 2 vorgeschriebenen Einverständnisses kann der andere Eltern- oder Adoptivelternteil dennoch die Erklärung vor dem Standesbeamten des Hauptwohnortes des Kindes abgeben. Dieser überprüft gemäß § 4 Absatz 1 bis 7 die Vollständigkeit der Erklärung. Spätestens fünf Werktage nach Ausstellung der Empfangsbestätigung übermittelt der Standesbeamte die Erklärung der Staatsanwaltschaft des Gerichts Erster Instanz des Amtsbereiches. Der Prokurator des Königs beurkundet dies unverzüglich. Gleichzeitig mit der Übermittlung einer Kopie der gesamten Akte an den Prokurator des Königs sendet der Standesbeamte eine weitere Kopie dem Ausländeramt zu.

	Das Familiengericht entscheidet über die Bewilligung der Erklärung auf Stellungnahme des Prokurators des Königs, nachdem es die Eltern oder Adoptiveltern vernommen oder vorgeladen hat. Es bewilligt sie, sofern es der Meinung ist, die Ablehnung des Einverständnisses sei missbräuchlich, und sofern mit der Erklärung kein anderer Zweck verfolgt wird als das Interesse des Kindes, die belgische Staatsangehörigkeit zuerkannt zu bekommen. Die Entscheidung muss mit Gründen versehen werden.

	Die Entscheidung wird den Eltern oder Adoptiveltern auf Betreiben des Prokurators des Königs notifiziert. Die Eltern oder Adoptiveltern und der Prokurator des Königs können innerhalb fünfzehn Tagen ab der Notifizierung durch eine an die Familienkammer des Appellationshofs gerichtete Antragschrift Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts einlegen. Der Appellationshof entscheidet, nachdem er die Stellungnahme des Generalprokurators eingeholt und die Eltern oder Adoptiveltern vernommen oder vorgeladen hat.

	Notifizierungen erfolgen per Gerichtsbrief. Notifizierungsfristen werden gemäß den Artikeln 52 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches berechnet.

	[Der Tenor der endgültigen Bewilligungsentscheidung, die formell rechtskräftig geworden ist, gibt die vollständige Identität des Kindes an. Der Greffier übermittelt dem zuständigen Standesbeamten unverzüglich die für die Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde erforderlichen Angaben über die DPSU.

	Dieser erstellt auf der Grundlage der in Artikel 22 § 4 erwähnten Erklärung unverzüglich die Staatsangehörigkeitsurkunde.]]]

	[Die Erklärung ist ab der Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde wirksam.]

[Art. 11bis eingefügt durch Art. 2 des G. vom 13. Juni 1991 (B.S. vom 3. September 1991), aufgehoben durch Art. 7 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012) und wieder aufgenommen durch Art. 140 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 3 Abs. 3 abgeändert durch Art. 93 Nr. 1 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 5 Abs. 3 bis 6 ersetzt durch Art. 93 Nr. 2 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 7 ersetzt durch Art. 93 Nr. 3 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 8 Abs. 5 und 6 ersetzt durch Art. 93 Nr. 4 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 8 Abs. 7 eingefügt durch Art. 93 Nr. 4 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]


Abschnitt 4 - [...]

[Überschrift von Abschnitt 4 aufgehoben durch Art. 5 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012)]


Art. 12 - [Bei freiwilligem Erwerb oder bei Wiedererlangung der belgischen Staatsangehörigkeit seitens eines Eltern- oder Adoptivelternteils, der die Gewalt über ein Kind ausübt, das noch nicht achtzehn Jahre alt ist beziehungsweise nicht vor diesem Alter für mündig erklärt worden ist, wird diesem Kind die belgische Staatsangehörigkeit zuerkannt, sofern es seinen Hauptwohnort in Belgien hat.]

[Art. 12 ersetzt durch Art. 8 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012)]



KAPITEL 3 - Erwerb der belgischen Staatsangehörigkeit


[Abschnitt 1 - Erwerb der belgischen Staatsangehörigkeit durch Staatsangehörigkeitserklärung] 

[Unterteilung Abschnitt 1 eingefügt durch Art. 3 des G. vom 13. Juni 1991 (B.S. vom 3. September 1991)]


[Art. 12bis - [§ 1 - Folgende Personen können die belgische Staatsangehörigkeit erwerben, indem sie eine Erklärung gemäß Artikel 15 abgeben:

1. Ausländer, die:

a) das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben

b) und in Belgien geboren sind und [seit ihrer Geburt ihren Hauptwohnort in Belgien festgelegt haben auf der Grundlage eines legalen Aufenthalts],

2. Ausländer, die:

a) das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben,

b) [seit fünf Jahren ihren Hauptwohnort in Belgien festgelegt haben auf der Grundlage eines legalen Aufenthalts],

c) den Nachweis über die Kenntnis einer der drei Landessprachen erbringen,

d) ihre soziale Eingliederung nachweisen:

- entweder anhand eines Diploms oder Zeugnisses, das von einer von einer Gemeinschaft organisierten, anerkannten oder subventionierten Unterrichtsanstalt oder von der Königlichen Militärschule ausgestellt ist und mindestens dem Niveau der Oberstufe des Sekundarunterrichts entspricht,

- oder anhand einer von einer zuständigen Behörde anerkannten Berufsausbildung von mindestens vierhundert Stunden

- oder [durch Vorlage eines von der zuständigen Behörde ausgestellten Nachweises über die erfolgreiche Teilnahme am Eingliederungsvorgang, Aufnahmeprogramm beziehungsweise Integrationsparcours, die von der zum jeweiligen Aufnahmezeitpunkt für ihren Hauptwohnort zuständigen Behörde vorgesehen werden],

- oder dadurch, dass sie während der letzten fünf Jahre ununterbrochen als Lohnempfänger und/oder im öffentlichen Dienst ernannter statutarischer Bediensteter und/oder hauptberuflicher Selbständiger gearbeitet haben,


e) und ihre wirtschaftliche Beteiligung nachweisen:

- entweder dadurch, dass sie während der letzten fünf Jahre mindestens vierhundertachtundsechzig Arbeitstage als Lohnempfänger und/oder im öffentlichen Dienst ernannter statutarischer Bediensteter gearbeitet haben,

- oder dadurch, dass sie im Laufe der letzten fünf Jahre in Belgien im Rahmen einer hauptberuflich ausgeübten Berufstätigkeit als Selbständiger von Selbständigen geschuldete Quartalssozialbeiträge während mindestens sechs Quartalen entrichtet haben.

Die Dauer einer in Nr. 2 Buchstabe d) erster und/oder zweiter Gedankenstrich erwähnten Ausbildung, die während der letzten fünf Jahre vor dem Zeitpunkt des Antrags belegt worden ist, wird von der erforderlichen Dauer der Berufstätigkeit von mindestens vierhundertachtundsechzig Tagen oder der Dauer der hauptberuflich ausgeübten Berufstätigkeit als Selbständiger abgezogen,

3. Ausländer, die:

a) das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben,

b) [seit fünf Jahren ihren Hauptwohnort in Belgien festgelegt haben auf der Grundlage eines legalen Aufenthalts],

c) den Nachweis über die Kenntnis einer der drei Landessprachen erbringen,

d) mit einer Person belgischer Staatsangehörigkeit verheiratet sind, sofern die Eheleute während mindestens dreier Jahre in Belgien zusammengelebt haben, oder [Eltern- oder Adoptivelternteil eines belgischen Kindes sind, das noch nicht achtzehn Jahre alt ist oder vor diesem Alter nicht für mündig erklärt worden ist]

e) und ihre soziale Eingliederung nachweisen:

- entweder anhand eines Diploms oder Zeugnisses, das von einer von einer Gemeinschaft organisierten, anerkannten oder subventionierten Unterrichtsanstalt oder von der Königlichen Militärschule ausgestellt ist und mindestens dem Niveau der Oberstufe des Sekundarunterrichts entspricht,

- oder anhand einer von einer zuständigen Behörde anerkannten Berufsausbildung von mindestens vierhundert Stunden und dadurch, dass sie während der letzten fünf Jahre mindestens zweihundertvierunddreißig Arbeitstage als Lohnempfänger und/oder im öffentlichen Dienst ernannter statutarischer Bediensteter gearbeitet haben oder in Belgien im Rahmen einer hauptberuflich ausgeübten Berufstätigkeit als Selbständiger von Selbständigen geschuldete Quartalssozialbeiträge während mindestens dreier Quartale entrichtet haben,

- oder [durch Vorlage eines von der zuständigen Behörde ausgestellten Nachweises über die erfolgreiche Teilnahme am Eingliederungsvorgang, Aufnahmeprogramm beziehungsweise Integrationsparcours, die von der zum jeweiligen Aufnahmezeitpunkt für ihren Hauptwohnort zuständigen Behörde vorgesehen werden],



4. Ausländer, die:

a) das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben,

b) [seit fünf Jahren ihren Hauptwohnort in Belgien festgelegt haben auf der Grundlage eines legalen Aufenthalts],

c) und den Nachweis erbringen, dass sie aufgrund einer Behinderung oder Invalidität nicht imstande sind, eine Stelle zu bekleiden oder eine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, oder das Pensionsalter erreicht haben,

5. Ausländer, die:

a) das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben,

b) [seit zehn Jahren ihren Hauptwohnort in Belgien festgelegt haben auf der Grundlage eines legalen Aufenthalts],

c) den Nachweis über die Kenntnis einer der drei Landessprachen erbringen

d) und ihre Beteiligung am Leben ihrer Aufnahmegemeinschaft nachweisen. Dieser Nachweis kann mit allen rechtlichen Mitteln erbracht werden und enthält Angaben, nach denen der Antragsteller am wirtschaftlichen und/oder soziokulturellen Leben seiner Aufnahmegemeinschaft teilnimmt.

§ 2 - [...]

§ 3 - Die Erklärung enthält vor der Unterschrift des Ausländers [folgenden Vermerk, der vom Ausländer handschriftlich angebracht wird oder, wenn dieser nicht in der Lage ist, mit der Hand zu schreiben, von ihm mündlich geäußert und vom zuständigen Standesbeamten festgehalten wird]: "Ich erkläre, die belgische Staatsangehörigkeit erwerben und die Verfassung, die Gesetze des belgischen Volkes und die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten beachten zu wollen."]]

[Art. 12bis eingefügt durch Art. 4 des G. vom 13. Juni 1991 (B.S. vom 3. September 1991) und ersetzt durch Art. 9 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); § 1 einziger Absatz Nr. 1 einziger Absatz Buchstabe b) abgeändert durch Art. 141 Buchstabe a) des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 1 einziger Absatz Nr. 2 einziger Absatz Buchstabe b) abgeändert durch Art. 141 Buchstabe b) des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 1 einziger Absatz Nr. 2 einziger Absatz Buchstabe d) einziger Absatz dritter Gedankenstrich abgeändert durch Art. 141 Buchstabe c) des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 1 einziger Absatz Nr. 3 einziger Absatz Buchstabe b) abgeändert durch Art. 141 Buchstabe b) des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 1 einziger Absatz Nr. 3 einziger Absatz Buchstabe d) abgeändert durch Art. 119 Buchstabe a) des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); § 1 einziger Absatz Nr. 3 einziger Absatz Buchstabe e) einziger Absatz dritter Gedankenstrich abgeändert durch Art. 141 Buchstabe c) des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 1 einziger Absatz Nr. 4 einziger Absatz Buchstabe b) abgeändert durch Art. 141 Buchstabe b) des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 1 einziger Absatz Nr. 5 einziger Absatz Buchstabe b) abgeändert durch Art. 141 Buchstabe b) des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 2 aufgehoben durch Art. 141 Buchstabe d) des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 3 abgeändert durch Art. 123 des G. vom 28. März 2024 (B.S. vom 29. März 2024, Err. vom 4. April 2024); siehe auch Entscheid Nr. 96/2024 des Verfassungsgerichtshofes vom 19. September 2024 (B.S. vom 17. Oktober 2024)]


[...]

[Frühere Unterteilung Abschnitt 2 aufgehoben durch Art. 10 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012)]


Art. 13 - [...]

[Art. 13 aufgehoben durch Art. 10 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012)]


Art. 14 - [...]

[Art. 14 aufgehoben durch Art. 11 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012)]


Art. 15 - [§ 1 - Der Ausländer gibt seine Erklärung vor dem Standesbeamten seines Hauptwohnortes ab.

	[In Abweichung von Vorhergehendem können in den Artikeln 17 und 24 Absatz 3 erwähnte Verfahren vor dem Leiter einer belgischen berufskonsularischen Vertretung eingeleitet werden, der in diesem Fall die dem Standesbeamten durch Artikel 15 § 2 übertragenen Befugnisse ausübt.

	Werden die Verfahren gemäß Absatz 2 vom Ausland aus eingeleitet, kann die in § 2 Absatz 5 und in den Paragraphen 4 und 5 erwähnte Einschreibesendung durch jegliches schriftliche Kommunikationsmittel mit Versendungsnachweis ersetzt werden.]

Ist die Schreibweise des Namens oder des Vornamens des Ausländers [oder das Geburtsdatum] im Bevölkerungsregister, im Fremdenregister, im Strafregister und/oder in den vorgelegten Dokumenten uneinheitlich, wird der Antrag ausgesetzt, bis die Schreibweise [des Namens oder des Vornamens beziehungsweise das Geburtsdatum in allen Registern und Dokumenten vereinheitlicht worden ist].

Hat ein Ausländer keinen Namen oder Vornamen, schlägt der Standesbeamte dem Ausländer vor, kostenlos ein Verfahren [gemäß Buch I Titel 8/1 Kapitel 3 des Zivilgesetzbuches] einzuleiten; in diesem Fall wird der Antrag ausgesetzt, bis der Ausländer einen Namen und Vornamen hat.

§ 2 - Der Standesbeamte überprüft die Vollständigkeit der Erklärung binnen dreißig Werktagen ab Abgabe der Erklärung.

Ist eine Erklärung unvollständig, bietet der Standesbeamte dem Antragsteller die Möglichkeit an, dem Versäumnis binnen zwei Monaten abzuhelfen. Der Standesbeamte gibt in einem vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass erstellten Formular an, welche Schriftstücke in der Erklärung fehlen.

Ist von der Möglichkeit, dem Versäumnis abzuhelfen, nicht oder nur unzureichend Gebrauch gemacht worden, wird [die Erklärung] für unzulässig erklärt.

Ist [die Erklärung] vollständig und zulässig und ist die in Artikel 238 des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches erwähnte Registrierungsgebühr entrichtet worden, stellt der Standesbeamte eine Empfangsbestätigung aus entweder binnen fünfunddreißig Werktagen ab Abgabe der Erklärung, wenn die Erklärung sofort für vollständig erachtet worden ist, oder binnen fünfzehn Werktagen ab Ablauf der Frist, die dem Ausländer eingeräumt worden ist, um einem Versäumnis abzuhelfen.

Wird [eine Erklärung] für unvollständig erachtet, wird dies per Einschreiben mitgeteilt binnen fünfunddreißig Werktagen ab Abgabe der Erklärung oder binnen fünfzehn Werktagen ab Ablauf der Frist, die dem Ausländer eingeräumt worden ist, um einem Versäumnis abzuhelfen. Eine verspätete Entrichtung der Registrierungsgebühr kann jedoch nicht in Ordnung gebracht werden.

Ist die Empfangsbestätigung oder die Unvollständigkeit der Erklärung nicht fristgerecht notifiziert worden, gilt [die Erklärung] als vollständig. Gegen eine ausdrückliche Unzulässigkeitserklärung kann eine Nichtigkeitsklage vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates eingelegt werden wie in Artikel 14 § 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat vorgesehen.

Der König bestimmt auf Vorschlag des Ministers der Justiz durch einen im Ministerrat beratenen Erlass, welche Schriftstücke und Belege dem Antrag beigefügt werden müssen, um den Nachweis zu erbringen, dass die Bedingungen erfüllt sind und die Akte für vollständig erachtet worden ist wie in Absatz 1 vorgesehen.

Spätestens fünf Werktage nach Ausstellung der Empfangsbestätigung übermittelt der Standesbeamte dem Prokurator des Königs beim Gericht Erster Instanz des Amtsbereiches zwecks Stellungnahme eine Kopie der gesamten Akte. Der Prokurator des Königs stellt unverzüglich eine Empfangsbestätigung aus.

	[Wird das Verfahren vom Ausland aus eingeleitet und hat der Antragsteller die französische oder niederländische Sprache gewählt, übermittelt der Leiter der belgischen berufskonsularischen Vertretung die Kopie der gesamten Akte dem Prokurator des Königs beim Gericht Erster Instanz von Brüssel. Hat der Antragsteller die deutsche Sprache gewählt, wird die Kopie der gesamten Akte dem Prokurator des Königs beim Gericht Erster Instanz von Eupen übermittelt.]

Gleichzeitig mit der Übermittlung einer Kopie der gesamten Akte an den Prokurator des Königs sendet der Standesbeamte eine weitere Kopie dem Ausländeramt und der Staatssicherheit zu.

§ 3 - Innerhalb einer Frist von vier Monaten ab dem Datum der in § 2 erwähnten Empfangsbestätigung kann der Prokurator des Königs eine negative Stellungnahme in Bezug auf den Erwerb der belgischen Staatsangehörigkeit abgeben, wenn ein Hindernis vorliegt wegen schwerwiegender persönlicher Fakten, die er in der Begründung seiner Stellungnahme genau angeben muss, oder wenn Grundbedingungen, die er angeben muss, nicht erfüllt sind.

Ist die in § 1 erwähnte Erklärung unter Verstoß gegen § 2 Absatz 8 im Laufe des letzten Monats der Frist verspätet übermittelt worden, wird diese Frist von Amts wegen um einen Monat ab Übermittlung der Akte an den Prokurator des Königs verlängert.

[Ist der Prokurator des Königs der Ansicht, keine negative Stellungnahme abgeben zu müssen, übermittelt er dem Standesbeamten eine Bescheinigung darüber, dass er keine negative Stellungnahme abgibt. Gemäß Artikel 22 § 4 wird auf der Grundlage der Erklärung eine Staatsangehörigkeitsurkunde erstellt.

	Bei Ablauf der eventuell gemäß Absatz 2 verlängerten viermonatigen Frist und mangels negativer Stellungnahme beziehungsweise Übermittlung einer Bescheinigung darüber, dass keine negative Stellungnahme abgegeben wird, wird von Amts wegen gemäß Artikel 22 § 4 auf der Grundlage der Erklärung eine Staatsangehörigkeitsurkunde erstellt. In Ermangelung der in § 2 Absatz 8 erwähnten Übermittlung erfolgt die Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde jedoch nicht und der Standesbeamte setzt den Betreffenden unmittelbar davon in Kenntnis.

	Der Standesbeamte notifiziert dem Betreffenden die Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde.

Die Erklärung ist ab der Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde wirksam.]

§ 4 - Eine negative Stellungnahme des Prokurators des Königs muss mit Gründen versehen sein. Auf Betreiben des Prokurators des Königs wird sie dem Standesbeamten und, per Einschreiben, dem Betreffenden notifiziert.

§ 5 - [Der Betreffende kann den Standesbeamten per Einschreiben auffordern, seine Akte dem Familiengericht zu übermitteln innerhalb fünfzehn Tagen ab Empfang der in § 3 erwähnten negativen Stellungnahme oder der Mitteilung über die in § 3 Absatz 4 letzter Satz erwähnte Nichterstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde.

	Nachdem das Familiengericht den Betreffenden vernommen oder vorgeladen hat, befindet es durch eine mit Gründen versehene Entscheidung über die Begründetheit der in § 3 Absatz 4 letzter Satz erwähnten Nichterstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde oder der in § 3 erwähnten negativen Stellungnahme.

	Die Entscheidung wird dem Betreffenden und der Staatsanwaltschaft von der Kanzlei notifiziert. Der Betreffende und der Prokurator des Königs können innerhalb fünfzehn Tagen ab der Notifizierung durch eine an die Familienkammer des Appellationshofs gerichtete Antragschrift Berufung gegen die Entscheidung einlegen. Die Verlängerung der Fristen aufgrund der Gerichtsferien erfolgt gemäß Artikel 50 Absatz 2 des Gerichtsgesetzbuches.

	Der Appellationshof entscheidet, nachdem er die Stellungnahme des Generalprokurators eingeholt und den Betreffenden vernommen oder vorgeladen hat.

	Notifizierungen erfolgen gemäß Artikel 1030 des Gerichtsgesetzbuches. Notifizierungsfristen werden gemäß den Artikeln 52 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches berechnet.

	Der Greffier übermittelt dem zuständigen Standesbeamten unverzüglich über die DPSU die für die Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde erforderlichen Angaben der formell rechtskräftigen Entscheidung, durch die die negative Stellungnahme für unbegründet erklärt wird. Dieser erstellt gemäß Artikel 22 § 4 die Staatsangehörigkeitsurkunde.

Die Erklärung ist ab der Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde wirksam.]

§ 6 - [...]]

[Art. 15 ersetzt durch Art. 12 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); § 1 neue Absätze 2 und 3 eingefügt durch Art. 142 Nr. 1 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 1 Abs. 4 abgeändert durch Art. 49 Nr. 1 und 2 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024); § 1 Abs. 5 abgeändert durch Art. 94 Nr. 1 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 2 Abs. 3 bis 6 abgeändert durch Art. 120 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); § 2 neuer Absatz 9 eingefügt durch Art. 142 Nr. 2 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 3 Abs. 3 bis 6 ersetzt durch Art. 94 Nr. 2 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 5 ersetzt durch Art. 94 Nr. 3 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 6 aufgehoben durch Art. 142 Nr. 6 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]


[...]

[Frühere Unterteilung Abschnitt 3 aufgehoben durch Art. 13 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012)]


Art. 16 - [...]

[Art. 16 aufgehoben durch Art. 13 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012)]


[...]

[Frühere Unterteilung Abschnitt 4 aufgehoben durch Art. 14 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012)]




[Abschnitt 2 - Wiedererwerb der belgischen Staatsangehörigkeit, wenn diese irrtümlich zuerkannt worden war und entzogen worden ist, nachdem der Betreffende mindestens zehn Jahre lang den Stand eines Belgiers besessen hatte]

[Neue Unterteilung Abschnitt 2 eingefügt durch Art. 143 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]


	Art. 17 - [Gutgläubige Personen, denen die belgische Staatsangehörigkeit irrtümlich zuerkannt worden ist und die mindestens zehn Jahre lang ohne Unterbrechung von den belgischen Behörden als Belgier behandelt worden sind, können die belgische Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 15 erwerben, wenn ihre belgische Staatsangehörigkeit angefochten wird.

	[Ist der Erklärende in Belgien wohnhaft, findet die in Artikel 7bis § 2 Absatz 1 Nr. 1 vorgesehene Bedingung des Aufenthalts für unbegrenzte Dauer keine Anwendung. Wird der Antrag in Anwendung von Artikel 15 § 1 Absatz 2 vom Ausland aus eingereicht, finden die in Artikel 7bis §§ 1 und 2 Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Bedingungen keine Anwendung.]

	Die Erklärung muss innerhalb eines Jahres ab dem Augenblick, wo eine belgische Behörde den Besitz der belgischen Staatsangehörigkeit der Person definitiv anficht, abgegeben werden.

	Diese Frist wird bis zum Alter von neunzehn Jahren verlängert, wenn es sich um eine Person handelt, deren Abstammung von einem belgischen Elternteil nicht mehr länger feststeht, und sie zu diesem Zeitpunkt nicht für mündig erklärt worden ist und das Alter von achtzehn Jahren nicht erreicht hat.

	Hing die Gültigkeit der vor Erwerb der belgischen Staatsangehörigkeit abgeschlossenen Rechtsgeschäfte vom Besitz der belgischen Staatsangehörigkeit ab, kann diese Gültigkeit nicht aus dem einzigen Grund angefochten werden, dass der Erklärende diese Staatsangehörigkeit nicht besaß. Das gilt auch für Rechte, die vor Erwerb der belgischen Staatsangehörigkeit erworben worden sind und für die die belgische Staatsangehörigkeit erforderlich war. ]

[Art. 17 aufgehoben durch Art. 14 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012) und wieder aufgenommen durch Art. 144 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 50 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024)]


[Abschnitt 3] - Erwerb der belgischen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung

[Früherer Abschnitt 5 umnummeriert zu Abschnitt 2 durch Art. 15 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012) und zu Abschnitt 3 durch Art. 145 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]


Art. 18 - Mit der Einbürgerung wird die belgische Staatsangehörigkeit verliehen.

[...]

[Art. 18 früherer Absatz 2 aufgehoben durch Art. 5 des G. vom 6. August 1993 (B.S. vom 23. September 1993)]


Art. 19 - [§ 1 - Zur Beantragung der Einbürgerung muss der Betreffende:

1. das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben [oder vor diesem Alter für mündig erklärt worden sein],

2. sich legal in Belgien aufhalten,

3. Belgien außerordentliche Verdienste im wissenschaftlichen, sportlichen oder soziokulturellen Bereich erwiesen haben oder erweisen können und dadurch einen besonderen Beitrag zur internationalen Ausstrahlung Belgiens leisten können

4. und begründen, weshalb es ihm so gut wie unmöglich ist, die belgische Staatsangehörigkeit durch eine Staatsangehörigkeitserklärung gemäß Artikel 12bis zu erwerben.

Um sich auf außerordentliche Verdienste berufen zu können, muss der Betreffende zur Vermeidung der Unzulässigkeit Folgendes nachweisen können:

1. bei außerordentlichen Verdiensten im wissenschaftlichen Bereich: ein Doktorat,

2. bei außerordentlichen Verdiensten im sportlichen Bereich: internationale Auswahlkriterien oder vom BOIK auferlegte Kriterien für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele erfüllt haben oder sich in dem Fall befinden, wo der Verband der betreffenden Disziplin der Ansicht ist, dass er für Belgien einen Mehrwert darstellen kann im Hinblick auf die Qualifikationsrunde zu oder die Endrunde von Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen,

3. bei außerordentlichen Verdiensten im soziokulturellen Bereich: die Endauswahl eines internationalen Kulturwettbewerbs erreicht haben oder eine internationale Auszeichnung wegen Verdiensten im kulturellen Bereich oder aufgrund seines sozialen und gesellschaftlichen Einsatzes erhalten haben.

§ 2 - Die Einbürgerung kann ebenfalls von einem Ausländer beantragt werden, [der das Alter von achtzehn Jahren erreicht hat [oder vor diesem Alter für mündig erklärt worden ist] und] in Belgien aufgrund der dort geltenden internationalen Abkommen die Eigenschaft eines Staatenlosen hat und sich seit mindestens zwei Jahren legal in Belgien aufhält.]

[Art. 19 ersetzt durch Art. 16 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); § 1 Abs. 1 Nr. 1 ergänzt durch Art. 146 Nr. 1 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 2 abgeändert durch Art. 121 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014) und Art. 146 Nr. 2 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)] 




Art. 20 - [...]

[Art. 20 aufgehoben durch Art. 7 des G. vom 6. August 1993 (B.S. vom 23. September 1993)]


Art. 21 - [§ 1 - Der Einbürgerungsantrag wird an den Standesbeamten des Ortes, wo der Betreffende seinen Hauptwohnort hat, oder an die Abgeordnetenkammer gerichtet.

Antragsformulare, deren Inhalt auf Vorschlag des Ministers der Justiz vom König bestimmt wird, sind bei den Gemeindeverwaltungen erhältlich.

Der König bestimmt auf Vorschlag des Ministers der Justiz, welche Schriftstücke und Belege dem Antrag beigefügt werden müssen, um den Nachweis zu erbringen, dass die in Artikel 19 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind. Der Antragsteller kann seinem Antrag alle Unterlagen beifügen, die er zur Unterstützung seines Antrags für nützlich hält.

Das Antragsformular wird vom Antragsteller unterzeichnet, der vor seiner Unterschrift folgenden handschriftlichen Vermerk anbringt:

"Ich erkläre, die belgische Staatsangehörigkeit erwerben und die Verfassung, die Gesetze des belgischen Volkes und die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten beachten zu wollen."

§ 2 - Ist die Schreibweise des Namens oder des Vornamens des Ausländers im Bevölkerungsregister, im Fremdenregister, im Strafregister und/oder in den vorgelegten Dokumenten uneinheitlich, wird der Antrag ausgesetzt, bis die Schreibweise in allen Registern und Dokumenten vereinheitlicht worden ist.

Hat ein Ausländer keinen Namen oder Vornamen, schlägt der Standesbeamte oder die Abgeordnetenkammer dem Ausländer vor, kostenlos ein Verfahren gemäß dem Gesetz vom 15. Mai 1987 über die Namen und Vornamen einzuleiten; in diesem Fall wird der Antrag ausgesetzt, bis der Ausländer einen Namen und Vornamen hat.

§ 3 - Der Standesbeamte oder die Abgeordnetenkammer stellt für den Einbürgerungsantrag eine Empfangsbestätigung aus, wenn die Akte für vollständig erachtet wird und die in Artikel 238 des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches erwähnte Registrierungsgebühr entrichtet worden ist.

§ 4 - Der Einbürgerungsantrag wird gegenstandslos, wenn nach Einreichung des Antrags der Antragsteller sich nicht mehr legal in Belgien aufhält oder seinen Hauptwohnort nicht mehr länger in Belgien hat.

§ 5 - Wird der Einbürgerungsantrag an den Standesbeamten gerichtet, übermittelt dieser den Einbürgerungsantrag und die in § 1 Absatz 3 erwähnten Aktenstücke, die ihm übermittelt worden sind, innerhalb fünfzehn Tagen ab Empfang des Einbürgerungsantrags der Abgeordnetenkammer.

Die Abgeordnetenkammer stellt dem Antragsteller eine Empfangsbestätigung aus, in der die Vollständigkeit der Antragsakte bestätigt wird. Spätestens fünf Werktage nach Einreichung des Einbürgerungsantrags leitet die Abgeordnetenkammer eine Kopie dieses Antrags, der eine Kopie der Empfangsbestätigung beigefügt ist, an die Staatsanwaltschaft beim Gericht Erster Instanz des Hauptwohnortes des Antragstellers, an das Ausländeramt und an die Staatssicherheit weiter, damit sie binnen vier Monaten eine Stellungnahme abgeben in Bezug auf die in Artikel 19 vorgesehenen Kriterien, auf die in Artikel 15 § 3 vorgesehenen Umstände und auf weitere Sachverhalte, über die die Kammer informiert werden möchte. Der Prokurator des Königs, das Ausländeramt und die Staatssicherheit stellen unverzüglich eine Empfangsbestätigung aus.

Wenn die Weiterleitung des Einbürgerungsantrags durch die Abgeordnetenkammer nicht innerhalb der in Absatz 2 vorgeschriebenen Frist erfolgt und wenn sie im Laufe des letzten Monats der Frist erfolgt, wird diese Frist von Amts wegen um einen Monat ab Weiterleitung an die in Absatz 2 erwähnten drei Instanzen verlängert.

Die Stellungnahme gilt als günstig, wenn die Staatsanwaltschaft, das Ausländeramt und die Staatssicherheit innerhalb einer Frist von vier Monaten ab Einreichung einer vollständigen Antragsakte bei der Abgeordnetenkammer, eventuell verlängert gemäß Absatz 3, keine Bemerkungen machen.

Die Abgeordnetenkammer befindet gemäß den in ihrer Ordnung bestimmten Modalitäten über die Verleihung der Einbürgerung. Die Eingliederung und die Kenntnis einer der drei Landessprachen sind dabei wichtige Faktoren, die von der Einbürgerungskommission in ihrer Ordnung näher ausgearbeitet werden.

§ 6 - Der Einbürgerungsakt, der durch die Abgeordnetenkammer verabschiedet und auf Vorschlag des Ministers der Justiz vom König sanktioniert worden ist, wird im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Dieser Akt ist ab dem Tag dieser Veröffentlichung wirksam.]

[Art. 21 ersetzt durch Art. 17 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012)]

KAPITEL 4 - Verlust der belgischen Staatsangehörigkeit


	Art. 22 - § 1 - Die belgische Staatsangehörigkeit verliert:

	1. [...]

	2. wer das Alter von achtzehn Jahren erreicht hat und erklärt, auf die belgische Staatsangehörigkeit zu verzichten; diese Erklärung kann nur dann abgegeben werden, wenn der Betreffende beweist, dass er eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt oder infolge seiner Erklärung erwirbt oder wiedererlangt[; wenn dieser Erwerb beziehungsweise diese Wiedererlangung nicht unmittelbar auf die Verzichtserklärung folgt, durch die der Betreffende außerdem staatenlos würde, wird diese Erklärung erst rechtlich wirksam zum Zeitpunkt des tatsächlichen Erwerbs oder der tatsächlichen Wiedererlangung der ausländischen Staatsangehörigkeit],

	3. das nicht für mündig erklärte Kind unter 18 Jahren, das unter der Gewalt eines einzigen Eltern- oder Adoptivelternteils steht, wenn dieser Elternteil die belgische Staatsangehörigkeit aufgrund von Nr. [...] 2 verliert, unter der Bedingung, dass dem Kind die ausländische Staatsangehörigkeit des Eltern- oder Adoptivelternteils verliehen wird oder dass es sie schon besitzt; wird die Gewalt über das Kind von beiden Eltern oder von beiden Adoptiveltern ausgeübt, verliert das nicht für mündig erklärte Kind unter 18 Jahren die belgische Staatsangehörigkeit nicht, solange einer der beiden Eltern- oder Adoptivelternteile sie noch besitzt; es verliert sie, wenn dieser Eltern- oder Adoptivelternteil sie seinerseits verliert und sofern es die Staatsangehörigkeit von einem seiner Eltern- oder Adoptivelternteile erwirbt oder schon besitzt; dieselbe Regel ist anwendbar, wenn die Gewalt über das Kind von dem Vater oder der Mutter und dem adoptierenden Ehepartner ausgeübt wird,

	4. das nicht für mündig erklärte Kind unter 18 Jahren, das von einem Ausländer beziehungsweise von Ausländern adoptiert wird, unter der Bedingung, dass es durch die Adoption die Staatsangehörigkeit des Adoptivelternteils beziehungsweise eines der Adoptivelternteile erwirbt oder dass es diese Staatsangehörigkeit schon besitzt; es verliert die belgische Staatsangehörigkeit nicht, wenn einer der Adoptivelternteile Belgier ist oder wenn der mit dem ausländischen Adoptivelternteil verheiratete Elternteil Belgier ist,

	5. der Belgier, der im Ausland, die ehemaligen belgischen Kolonien ausgenommen, geboren ist, sofern:

	a) er im Alter von achtzehn bis achtundzwanzig Jahren seinen Hauptwohnort ununterbrochen im Ausland gehabt hat,

	b) er im Ausland kein Amt ausübt, das von der belgischen Regierung oder durch deren Vermittlung verliehen wird, oder dort nicht von einer Gesellschaft oder einer Vereinigung belgischen Rechts beschäftigt wird, zu deren Personal er gehört,

	c) er vor dem Alter von achtundzwanzig Jahren nicht erklärt hat, dass er die belgische Staatsangehörigkeit beibehalten möchte [...],

	6. das nicht für mündig erklärte Kind unter 18 Jahren, das unter der Gewalt eines einzigen Eltern- oder Adoptivelternteils steht, wenn dieser die belgische Staatsangehörigkeit aufgrund von Nr. 5 verliert; wird die Gewalt über das Kind von beiden Eltern oder von beiden Adoptiveltern ausgeübt, verliert das nicht für mündig erklärte Kind unter 18 Jahren die belgische Staatsangehörigkeit nicht, solange einer von ihnen sie noch besitzt; es verliert sie, wenn dieser Eltern- oder Adoptivelternteil sie seinerseits verliert; dieselbe Regel ist anwendbar, wenn die Gewalt über das Kind von dem Vater oder der Mutter und dem adoptierenden Ehepartner ausgeübt wird,

	7. derjenige, dem die belgische Staatsangehörigkeit aufgrund [der Artikel 23, 23/1 und 23/2] aberkannt worden ist.

	§ 2 - [Paragraph 1 Nr. 5 findet keine Anwendung auf den Belgier, der zwischen dem Alter von achtzehn Jahren und dem Alter von achtundzwanzig Jahren einen belgischen Reisepass oder einen belgischen Personalausweis beantragt hat und dem dieses Dokument ausgestellt worden ist.]

	§ 3 - Paragraph 1 Nr. 5 und 6 findet keine Anwendung auf den Belgier, der durch eine dieser Bestimmungen staatenlos würde.

	§ 4 - Die in § 1 Nr. 2 und 5 vorgesehenen Erklärungen werden vor dem Standesbeamten des Hauptwohnortes [des Erklärenden] und, im Ausland, vor dem Leiter einer [...] [berufskonsularischen Vertretung][, der gemäß dem Konsulargesetzbuch und unter Einhaltung der in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Bedingungen befugt ist,] abgegeben. [Der Standesbeamte oder gegebenenfalls der Leiter der belgischen berufskonsularischen Vertretung erstellt gemäß Artikel 67 des Zivilgesetzbuches auf der Grundlage der Erklärung eine Staatsangehörigkeitsurkunde.] 

	[...]

	[Die Erklärung ist ab der Erstellung der Staatsangehörigkeitsurkunde wirksam.] Der Standesbeamte nimmt sie ohne Beisein von Zeugen entgegen. [...]

[Art. 22 § 1 einziger Absatz Nr. 1 aufgehoben durch Art. 386 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2006 (I) (B.S. vom 28. Dezember 2006); § 1 einziger Absatz Nr. 2 abgeändert durch Art. 18 Nr. 1 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); § 1 einziger Absatz Nr. 3 abgeändert durch Art. 386 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2006 (I) (B.S. vom 28. Dezember 2006); § 1 einziger Absatz Nr. 5 Buchstabe c) abgeändert durch Art. 386 Nr. 3 des G. vom 27. Dezember 2006 (I) (B.S. vom 28. Dezember 2006); § 1 einziger Absatz Nr. 7 abgeändert durch Art. 18 Nr. 2 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012) und Art. 5 des G. vom 20. Juli 2015 (B.S. vom 5. August 2015); § 2 aufgehoben durch Art. 2 des G. vom 22. Mai 1991 (B.S. vom 6. Juli 1991) und wieder aufgenommen durch Art. 147 Nr. 1 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 4 Abs. 1 (früherer einziger Absatz) abgeändert durch Art. 386 Nr. 4 des G. vom 27. Dezember 2006 (I) (B.S. vom 28. Dezember 2006), Art. 18 Nr. 3 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012), Art. 95 und 147 Nr. 2 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018) und Art. 78 Nr. 1 des G. vom 13. September 2023 (B.S. vom 2. Oktober 2023); § 4 früherer Absatz 2 eingefügt durch Art. 95 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018) und aufgehoben durch Art. 78 Nr. 2 des G. vom 13. September 2023 (B.S. vom 2. Oktober 2023); § 4 Abs. 2 (früherer Absatz 3) abgeändert durch Art. 18 Nr. 4 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012) und Art. 95 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]


Art. 23 - § 1 - [Belgiern, die ihre Staatsangehörigkeit nicht von einem [Eltern- oder Adoptivelternteil] haben, der am Tag ihrer Geburt Belgier war, und Belgiern, denen die Staatsangehörigkeit nicht aufgrund [der Artikel 11 und 11bis] zuerkannt worden ist, kann die belgische Staatsangehörigkeit aberkannt werden:

1. [wenn sie die belgische Staatsangehörigkeit infolge betrügerischen Verhaltens, durch falsche Informationen, Urkundenfälschung und/oder Verwendung falscher oder gefälschter Dokumente, durch Identitätsbetrug oder durch Betrug bei Erlangung des Aufenthaltsrechts erworben haben,]

2. bei grobem Verstoß gegen ihre Pflichten als belgische Bürger.]

[Der Hof spricht die Aberkennung nicht aus, wenn der Betreffende dadurch staatenlos würde, es sei denn, die Staatsangehörigkeit ist infolge betrügerischen Verhaltens, durch falsche Informationen oder durch Verheimlichung rechtserheblicher Tatsachen erworben worden. In diesem Fall wird die Aberkennung der Staatsangehörigkeit erst nach Ablauf einer angemessenen Frist ausgesprochen, die der Hof dem Betreffenden eingeräumt hat, damit er versuchen kann, seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit wiederzuerlangen, und auch dann, wenn ihm dies nicht gelungen ist.]

§ 2 - Die Aberkennung wird von der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Die angelasteten Verletzungen werden in der Ladung genau angegeben.

§ 3 - Die Aberkennungsklage wird vor dem Appellationshof des Hauptwohnortes des Beklagten in Belgien oder, in Ermangelung dessen, vor dem Appellationshof von Brüssel geführt.

§ 4 - Der erste Präsident bestellt einen Gerichtsrat, auf dessen Bericht hin der Gerichtshof innerhalb des Monates nach Ablauf der Ladungsfrist entscheidet.

§ 5 - Wird der Entscheid in Abwesenheit des Betreffenden gefällt, wird er nach seiner Zustellung, wenn diese nicht an die Person stattgefunden hat, auszugsweise in zwei Zeitungen der Provinz und im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.

[Um zulässig zu sein, muss der Einspruch innerhalb der für Zivilsachen in Artikel 1048 des Gerichtsgesetzbuches vorgesehenen Frist erfolgen, die gemäß Artikel 50 Absatz 2 des Gerichtsgesetzbuches aufgrund der Gerichtsferien eventuell verlängert wird.]

Der Einspruch wird bei der ersten Sitzung der Kammer vorgebracht, die den Entscheid gefällt hat; die Urteilsfindung darüber erfolgt nach Berichterstattung des ernannten Gerichtsrates, sofern dieser der Kammer noch angehört, oder andernfalls nach Berichterstattung des vom ersten Präsidenten benannten Gerichtsrates, und der Entscheid wird innerhalb fünfzehn Tagen gefällt.

§ 6 - […]

[Die Kassationsbeschwerde] wird erhoben und es wird darüber entschieden, so wie es für Beschwerden in Kriminalsachen vorgeschrieben ist.

§ 7 - Die Vollstreckung des Entscheids wird durch die Frist für die Erhebung der Kassationsbeschwerde und die Beschwerde aufgeschoben.

§ 8 - [Wenn der Entscheid, mit dem die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit verkündet wird, unwiderruflich geworden ist, übermittelt der Greffier dem Standesbeamten unverzüglich über die DPSU die für die Erstellung der Urkunde über die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit erforderlichen Angaben mit Vermerk der vollständigen Identität des Betreffenden.

Der Standesbeamte des Orts, in dem der Betreffende im Bevölkerungsregister, im Fremdenregister oder im Warteregister eingetragen ist, oder, in Ermangelung dessen, der Standesbeamte des aktuellen Wohnorts des Betreffenden oder, in Ermangelung dessen, der Standesbeamte von Brüssel erstellt eine Urkunde über die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit.

Die Aberkennung ist ab der Erstellung der Urkunde über die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit wirksam.]

§ 9 - Die Person, der die belgische Staatsangehörigkeit aberkannt worden ist, kann nur durch Einbürgerung wieder Belgier werden. [In dem in § 1 Nr. 1 erwähnten Fall verjährt die Aberkennungsklage in fünf Jahren ab dem Datum der Erlangung der belgischen Staatsangehörigkeit durch den Betreffenden.]

[Art. 23 § 1 ersetzt durch Art. 387 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2006 (I) (B.S. vom 28. Dezember 2006); § 1 Abs. 1 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 122 Nr. 1 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014) und Art. 148 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 1 Abs. 1 Nr. 1 ersetzt durch Art. 19 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); § 1 Abs. 2 eingefügt durch Art. 122 Nr. 2 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); § 5 Abs. 2 ersetzt durch Art. 75 des G. vom 19. Dezember 2023 (B.S. vom 27. Dezember 2023); § 6 abgeändert durch Art. 51 Nr. 2 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024); § 6 früherer Absatz 1 aufgehoben durch Art. 51 Nr. 1 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024); § 8 ersetzt durch Art. 96 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 9 ergänzt durch Art. 387 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2006 (I) (B.S. vom 28. Dezember 2006)]


[Art. 23/1 - § 1 - Belgiern, die ihre Staatsangehörigkeit nicht von einem [Eltern- oder Adoptivelternteil] haben, der am Tag ihrer Geburt Belgier war, und Belgiern, denen die Staatsangehörigkeit nicht aufgrund von Artikel 11 [...] Absatz 1 Nr. 1 und 2 zuerkannt worden ist, kann die belgische Staatsangehörigkeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Richter aberkannt werden:

1. wenn sie als Täter, Mittäter oder Komplize zu einer Gefängnisstrafe von mindestens fünf Jahren ohne Aufschub verurteilt worden sind für eine Straftat, die erwähnt ist in den Artikeln 101 bis 112, 113 bis 120bis, 120quater, 120sexies, 120octies, 121 bis 123, 123ter, 123quater Absatz 2, 124 bis 134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies und 136septies, [...] 331bis, 433quinquies bis 433octies, 477 bis 477sexies und 488bis des Strafgesetzbuches und in den Artikeln 77bis, 77ter, 77quater und 77quinquies des Ausländergesetzes, sofern die ihnen zur Last gelegten Taten innerhalb zehn Jahren ab dem Tag der Erlangung der belgischen Staatsangehörigkeit begangen worden sind, außer was die in den Artikeln 136bis, 136ter und 136quater des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten betrifft,

2. wenn sie als Täter, Mittäter oder Komplize zu einer Gefängnisstrafe von mindestens fünf Jahren ohne Aufschub verurteilt worden sind für eine Straftat, deren Begehen durch den Besitz der belgischen Staatsangehörigkeit offensichtlich erleichtert worden ist, sofern die Straftat innerhalb fünf Jahren ab dem Tag der Erlangung der belgischen Staatsangehörigkeit begangen worden ist,

3. wenn sie die belgische Staatsangehörigkeit gemäß [Artikel 12bis § 1 Nr. 3] durch Eheschließung erworben haben und die Ehe für nichtig erklärt worden ist, weil eine Scheinehe nach Artikel 146bis des Zivilgesetzbuches vorliegt, vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 201 und 202 des Zivilgesetzbuches.

§ 2 - [Der Richter spricht die Aberkennung nicht aus, wenn der Betreffende dadurch staatenlos würde, es sei denn, die Staatsangehörigkeit ist infolge betrügerischen Verhaltens, durch falsche Informationen oder durch Verheimlichung rechtserheblicher Tatsachen erworben worden. In diesem Fall wird die Aberkennung der Staatsangehörigkeit erst nach Ablauf einer angemessenen Frist ausgesprochen, die der Richter dem Betreffenden eingeräumt hat, damit er versuchen kann, seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit wiederzuerlangen, und auch dann, wenn ihm dies nicht gelungen ist.]

§ 3 - [Wenn das Urteil, mit dem die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit verkündet wird, formell rechtskräftig geworden ist, übermittelt der Greffier dem Standesbeamten unverzüglich über die DPSU die für die Erstellung der Urkunde über die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit erforderlichen Angaben mit Vermerk der vollständigen Identität des Betreffenden.

	Der Standesbeamte des Orts, in dem der Betreffende im Bevölkerungsregister, im Fremdenregister oder im Warteregister eingetragen ist, oder, in Ermangelung dessen, der Standesbeamte des aktuellen Wohnorts des Betreffenden oder, in Ermangelung dessen, der Standesbeamte von Brüssel erstellt eine Urkunde über die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit.

Die Aberkennung ist ab der Erstellung der Urkunde über die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit wirksam.]

	§ 4 - Wem die belgische Staatsangehörigkeit aufgrund des vorliegenden Artikels aberkannt worden ist, kann nur durch Einbürgerung wieder Belgier werden.]

[Art. 23/1 eingefügt durch Art. 20 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); § 1 einziger Absatz einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 123 Nr. 1 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014) und Art. 149 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 1 einziger Absatz Nr. 1 abgeändert durch Art. 6 des G. vom 20. Juli 2015 (B.S. vom 5. August 2015); § 1 einziger Absatz Nr. 3 abgeändert durch Art. 4 Buchstabe b) des G. vom 31. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Dezember 2012); § 2 ersetzt durch Art. 123 Nr. 2 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); § 3 ersetzt durch Art. 97 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]


	[Art. 23/2 - § 1 - Belgiern, die ihre Staatsangehörigkeit nicht von einem Eltern- oder Adoptivelternteil haben, der am Tag ihrer Geburt Belgier war, und Belgiern, denen die Staatsangehörigkeit nicht aufgrund von Artikel 11 [...] Absatz 1 Nr. 1 und 2 zuerkannt worden ist, kann die belgische Staatsangehörigkeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Richter aberkannt werden, wenn sie als Täter, Mittäter oder Komplize zu einer Gefängnisstrafe von mindestens fünf Jahren ohne Aufschub verurteilt worden sind für eine Straftat, die in Buch II Titel Iter des Strafgesetzbuches erwähnt ist.

	§ 2 - Der Richter spricht die Aberkennung nicht aus, wenn der Betreffende dadurch staatenlos würde, es sei denn, die Staatsangehörigkeit ist infolge betrügerischen Verhaltens, durch falsche Informationen oder durch Verheimlichung rechtserheblicher Tatsachen erworben worden. In diesem Fall wird die Aberkennung der Staatsangehörigkeit erst nach Ablauf einer angemessenen Frist ausgesprochen, die der Richter dem Betreffenden eingeräumt hat, damit er versuchen kann, seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit wiederzuerlangen, und auch dann, wenn ihm dies nicht gelungen ist.

	§ 3 - [Wenn das Urteil, mit dem die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit verkündet wird, formell rechtskräftig geworden ist, übermittelt der Greffier dem Standesbeamten unverzüglich über die DPSU die für die Erstellung der Urkunde über die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit erforderlichen Angaben mit Vermerk der vollständigen Identität des Betreffenden.

	Der Standesbeamte des Orts, in dem der Betreffende im Bevölkerungsregister, im Fremdenregister oder im Warteregister eingetragen ist, oder, in Ermangelung dessen, der Standesbeamte des aktuellen Wohnorts des Betreffenden oder, in Ermangelung dessen, der Standesbeamte von Brüssel erstellt unverzüglich eine Urkunde über die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit.

	Die Aberkennung ist ab der Erstellung der Urkunde über die Aberkennung der belgischen Staatsangehörigkeit wirksam.]

	§ 4 - Wem die belgische Staatsangehörigkeit aufgrund des vorliegenden Artikels aberkannt worden ist, kann nur durch Einbürgerung wieder Belgier werden.]

[Art. 23/2 eingefügt durch Art. 7 des G. vom 20. Juli 2015 (B.S. vom 5. August 2015); § 1 abgeändert durch Art. 150 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018); § 3 ersetzt durch Art. 98 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]


KAPITEL 5 - Wiedererlangung der belgischen Staatsangehörigkeit


Art. 24 - [Wer die belgische Staatsangehörigkeit anders verloren hat als durch Aberkennung, kann sie durch eine gemäß Artikel 15 abgegebene [...] Erklärung wiedererlangen, sofern er mindestens achtzehn Jahre alt ist[, er seit mindestens zwölf Monaten seinen Hauptwohnort in Belgien hat auf der Grundlage eines ununterbrochenen legalen Aufenthalts und ihm zum Zeitpunkt der Erklärung der Aufenthalt für unbegrenzte Dauer gestattet oder erlaubt ist].]

[Ist [...] der Verlust der belgischen Staatsangehörigkeit die Folge eines Verzichts, kann der Prokurator des Königs dennoch der Ansicht sein, keine negative Stellungnahme abgeben zu müssen, nachdem er die Umstände, unter denen der Betreffende die belgische Staatsangehörigkeit verloren hat, und die Gründe, weshalb er sie wiedererlangen möchte, beurteilt hat.]

[Ist der Verlust der belgischen Staatsangehörigkeit die Folge der Unmöglichkeit, die in Artikel 22 § 1 Nr. 5 erwähnte Erklärung abzugeben, und erfüllt der Betreffende nicht die beiden letzten in Absatz 1 erwähnten Bedingungen, kann der Prokurator des Königs dennoch der Ansicht sein, keine negative Stellungnahme abgeben zu müssen, nachdem er die Umstände, unter denen der Betreffende die belgische Staatsangehörigkeit verloren hat, und die Gründe, weshalb er sie wiedererlangen möchte, beurteilt hat.]

[Art. 24 Abs. 1 ersetzt durch Art. 8 des G. vom 6. August 1993 (B.S. vom 23. September 1993) und abgeändert durch Art. 11 des G. vom 1. März 2000 (B.S. vom 6. April 2000) und Art. 21 Nr. 1 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); Abs. 2 ersetzt durch Art. 5 des G. vom 22. Dezember 1998 (B.S. vom 6. März 1998) und abgeändert durch Art. 21 Nr. 2 des G. vom 4. Dezember 2012 (B.S. vom 14. Dezember 2012); Abs. 3 eingefügt durch Art. 151 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]



[KAPITEL 5bis - Begutachtungsbefugnis der Staatsanwaltschaft

[Kapitel 5bis mit Art. 24bis eingefügt durch Art. 6 des G. vom 22. Dezember 1998 (B.S. vom 6. März 1998)]


Art. 24bis - [Das Kollegium der Generalprokuratoren kann die Richtlinien festlegen] in Bezug auf die Modalitäten, nach denen die Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz die Untersuchung durchführt im Hinblick auf das Vorlegen einer Stellungnahme, so wie es im vorliegenden Gesetz vorgesehen ist [...]. Diese Richtlinien sind für alle Mitglieder der Staatsanwaltschaft zwingend. Für Aufträge, die ausgeführt werden müssen, um es dem Prokurator des Königs zu ermöglichen, die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben, unterliegen die Polizeidienste seiner Amtsgewalt. Das Kollegium der Generalprokuratoren übt die Aufsicht über die Weise aus, wie die Staatsanwaltschaften die Aufträge ausführen, die im vorliegenden Gesetz definiert sind.]

[Art. 24bis abgeändert durch Art. 46 Nr. 1 und 2 des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022)]




[KAPITEL 5ter - Begutachtungsbefugnis des Föderalen Öffentlichen Dienstes Justiz]

[Unterteilung Kapitel 5ter eingefügt durch Art. 47 des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022)]


[Art. 24ter - § 1 ­ Beim Föderalen Öffentlichen Dienst Justiz wird eine Zentralbehörde für den Bereich Staatsangehörigkeit geschaffen.

Außer in den Angelegenheiten oder in den Fällen, in denen vorliegendes Gesetzbuch oder das Gesetz dem Prokurator des Königs Befugnisse einräumt, gibt die Zentralbehörde für den Bereich Staatsangehörigkeit auf Antrag des Standesbeamten oder des Führers des Bevölkerungs-, Fremden- oder Warteregisters nicht verbindliche Stellungnahmen ab, wenn ernsthafte Zweifel über die Art und Weise der Anwendung einer oder mehrerer Bestimmungen des vorliegenden Gesetzbuches bestehen.

§ 2 - Der Standesbeamte oder der Führer des Bevölkerungs-, Fremden- oder Warteregisters übermittelt der Zentralbehörde für den Bereich Staatsangehörigkeit seinen Antrag auf Stellungnahme zusammen mit den Schriftstücken, über die er verfügt.

Die Zentralbehörde für den Bereich Staatsangehörigkeit kann erforderlichenfalls zusätzliche Dokumente oder Urkunden beim Standesbeamten oder beim Führer des Bevölkerungs-, Fremden- oder Warteregisters beantragen, der die Stellungnahme beantragt hat. Dieser übermittelt sie unverzüglich der Zentralbehörde für den Bereich Staatsangehörigkeit.

§ 3 - Nach Empfang aller erforderlichen Schriftstücke gibt die Zentralbehörde für den Bereich Staatsangehörigkeit binnen einer Frist von sechs Monaten, die von ihr um drei Monate verlängert werden kann, eine Stellungnahme ab.

	§ 4 - Die Zentralbehörde für den Bereich Staatsangehörigkeit setzt den Standesbeamten oder den Führer des Bevölkerungs-, Fremden- oder Warteregisters von der Stellungnahme, die sie beantragt haben, in Kenntnis.]

[Art. 24ter eingefügt durch Art. 48 des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022)]



KAPITEL 6 - Register und Vermerke


Art. 25 - [...]

 [Art. 25 aufgehoben durch Art. 117 Nr. 8 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)] 



KAPITEL 7 - Übergangsbestimmungen


Art. 26 - § 1 - Die Bestimmungen der Artikel 10, 12, 13, 15 bis 17, 22 Absatz 1 und 2 und 25 der am 14. Dezember 1932 koordinierten Gesetze über den Erwerb, den Verlust und die Wiedererlangung der Staatsangehörigkeit, abgeändert durch die Gesetze vom 21. Mai 1951, 22. Dezember 1961, 17. März 1964, 2. April 1965 und 10. Oktober 1967, gelten weiterhin für Erklärungen, die im Hinblick auf Erwerb oder Wiedererlangung der belgischen Staatsangehörigkeit abgegeben worden sind, und für Einbürgerungsanträge, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzbuches eingereicht worden sind.

§ 2 - In Abweichung von § 1 ist die Veröffentlichung durch Anschlag und durch Anzeige in einer Zeitung nicht mehr erforderlich für Erklärungen im Hinblick auf Erwerb oder Wiedererlangung der belgischen Staatsangehörigkeit und für Einbürgerungsanträge.

§ 3 - Einbürgerungen, die infolge von Anträgen verliehen worden sind, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzbuches eingereicht worden sind, unterliegen den früher anwendbaren Bestimmungen der Artikel 238, 239, 241 bis 243, 245 und 246 des Königlichen Erlasses Nr. 64 vom 30. November 1939 zur Einführung des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren, bestätigt durch das Gesetz vom 16. Juni 1947, abgeändert durch die Gesetze vom 14. August 1947, 28. Februar 1962 und 17. März 1964.

[§ 4 - Anträge auf große oder gewöhnliche Einbürgerung, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzbuches auf der Grundlage der Artikel 12 und 13 der am 14. Dezember 1932 koordinierten Gesetze über den Erwerb, den Verlust und die Wiedererlangung der Staatsangehörigkeit, abgeändert durch die Gesetze vom 21. Mai 1951, 22. Dezember 1961, 17. März 1964, 2. April 1965 und 10. Oktober 1967, eingereicht worden sind, werden als Einbürgerungsanträge betrachtet.

§ 5 - Dies gilt auch für Anträge auf gewöhnliche oder große Einbürgerung, die vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 6. August 1993 zur Abänderung des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit und der Gesetze über die Einbürgerung auf der Grundlage der früher anwendbaren Bestimmungen der Artikel 19 und 20 des vorliegenden Gesetzbuches eingereicht worden sind.

§ 6 - Anträge auf große Einbürgerung, die vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 6. August 1993 zur Abänderung des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit und der Gesetze über die Einbürgerung von Antragstellern eingereicht worden sind, die die belgische Staatsangehörigkeit durch gewöhnliche Einbürgerung oder durch eine aufgrund von Artikel 16 des vorliegenden Gesetzbuches abgegebene Erklärung besaßen, oder von einer Frau, die auf der Grundlage der früher anwendbaren Gesetzesbestimmungen durch Eheschließung mit einem Belgier oder aufgrund der Tatsache, dass ihr Ehemann die belgische Staatsangehörigkeit erworben oder wiedererlangt hat, Belgierin geworden ist, sind gegenstandslos.

Die vom Antragsteller entrichtete Registrierungsgebühr wird auf Vorlage einer vom Minister der Justiz ausgestellten Bescheinigung zurückerstattet, in der bestätigt wird, dass der Einbürgerungsantrag gegenstandslos ist.

§ 7 - Erklärungen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 6. August 1993 zur Abänderung des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit und der Gesetze über die Einbürgerung auf der Grundlage der früher anwendbaren Bestimmung von Artikel 16 § 2 des vorliegenden Gesetzbuches abgegeben worden sind, unterliegen weiterhin dieser Bestimmung.]

[§ 8 - Einbürgerungsanträge, die vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. März 2000 zur Abänderung einiger Bestimmungen über die belgische Staatsangehörigkeit auf der Grundlage der früher anwendbaren Bestimmung von Artikel 21 des vorliegenden Gesetzbuches eingereicht worden sind, unterliegenden weiterhin dieser Bestimmung.

§ 9 - Erklärungen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. März 2000 zur Abänderung einiger Bestimmungen über die belgische Staatsangehörigkeit auf der Grundlage der früher anwendbaren Bestimmungen der Artikel 11bis, 12bis und 15 des vorliegenden Gesetzbuches abgegeben worden sind, unterliegenden weiterhin diesen Bestimmungen.

§ 10 - Einbürgerungsanträge, die vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. März 2000 zur Abänderung einiger Bestimmungen über die belgische Staatsangehörigkeit eingereicht worden sind, unterliegen weiterhin den früher anwendbaren Bestimmungen der Artikel 238, 240, 240bis, 241 und 244 des Registrierungs‑, Hypotheken‑ und Kanzleigebührengesetzbuches.]

[Art. 26 §§ 4 bis 7 eingefügt durch Art. 15 des G. vom 6. August 1993 (B.S. vom 23. September 1993); §§ 8 bis 10 eingefügt durch Art. 13 des G. vom 1. März 2000 (B.S. vom 6. April 2000)] 


Art. 27 - [Personen, die die große oder die gewöhnliche Einbürgerung erlangt haben, werden als Personen betrachtet, die die belgische Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erworben haben.

Personen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 6. August 1993 zur Abänderung des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit und der Gesetze über die Einbürgerung durch Einbürgerung oder durch eine aufgrund von Artikel 16 des vorliegenden Gesetzbuches abgegebene Erklärung Belgier geworden sind, und Frauen, die auf der Grundlage der früher anwendbaren Gesetzesbestimmungen durch Eheschließung mit einem Belgier oder aufgrund der Tatsache, dass ihr Ehemann die belgische Staatsangehörigkeit erworben oder wiedererlangt hat, Belgierinnen geworden sind, erwerben automatisch die Rechte und Pflichten, die mit der belgischen Staatsangehörigkeit verbunden sind, ohne dass ihnen entgegengehalten werden kann, dass sie nicht die Eigenschaft eines Belgiers von Geburt erworben hatten.]

[Art. 27 ersetzt durch Art. 16 des G. vom 6. August 1993 (B.S. vom 23. September 1993)]


Art. 28 - § 1 - Wer es versäumt hat, zu gegebener Zeit eine Optionserklärung abzugeben im Hinblick auf die Erlangung der belgischen Staatsangehörigkeit aufgrund des Artikels 2 § 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 1961 über den Erwerb oder die Wiedererlangung der belgischen Staatsangehörigkeit seitens Ausländern, die im Gebiet der Republik Kongo geboren sind oder ihren Wohnsitz dort haben, oder seitens Kongolesen, die ihren gewöhnlichen Wohnort in Belgien gehabt haben, können diese Erklärung innerhalb zweier Jahre nach Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzbuches in der in Artikel 15 vorgesehenen Form abgeben.

§ 2 - Die Betreffenden müssen während der letzten zwei Jahre vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzbuches ihren Hauptwohnort in Belgien gehabt haben und diesen Wohnort bis zu dem Zeitpunkt, wo die Erklärung abgegeben wird, beibehalten haben.


Art. 29 - Das Inkrafttreten der Artikel 8 bis 10 des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit hat nicht zur Folge, dass dem Ausländer, der zum Zeitpunkt dieses Inkrafttretens das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, die belgische Staatsangehörigkeit zuerkannt wird.


Art. 30 - Die in Artikel 22 § 1 Nr. 5 des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit vorgesehene Frist in Bezug auf den Wohnort im Ausland gilt ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzbuches. 


[Art. 31 - § 1 - Ausländer, die gemäß den Bedingungen, die die für ihren Hauptwohnort zuständige Behörde festgelegt hat, erfolgreich an einem Eingliederungskursus teilgenommen haben, erbringen den Nachweis ihrer sozialen Eingliederung wie erwähnt im früheren Artikel 12bis § 1 Nr. 2 Buchstabe d) und Nr. 3 Buchstabe e) des vorliegenden Gesetzbuches, so wie er vor seiner Abänderung durch das Gesetz vom 18. Juni 2018 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Zivilrecht und von Bestimmungen zur Förderung alternativer Formen der Streitfalllösung bestand.

Ausländer müssen den Eingliederungskursus spätestens drei Jahre nach dem ersten Tag des Monats nach dem Datum, an dem das Gesetz vom 18. Juni 2018 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Zivilrecht und von Bestimmungen zur Förderung alternativer Formen der Streitfalllösung im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht worden ist, aufgenommen haben.

§ 2 - Der frühere Artikel 12bis § 1 Nr. 2 Buchstabe d) und Nr. 3 Buchstabe e) des vorliegenden Gesetzbuches, so wie er vor seiner Abänderung durch das Gesetz vom 18. Juni 2018 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Zivilrecht und von Bestimmungen zur Förderung alternativer Formen der Streitfalllösung bestand, bleibt anwendbar auf Ausländer, die die in § 1 erwähnten Bedingungen erfüllen.]

[Art. 31 eingefügt durch Art. 153 des G. vom 18. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]

